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Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.

Nr. 4
29. April 2022

01.05. 10:00 Traditionelles Maibaumstellen mit Oldtimern des Vogtländischen 
Oldtimerclubs und Musik der Stadtkapelle Oelsnitz/Vogtl., Markt-
platz

01.05. 11:30 Sonderführung zum Objekt des Monats „Further Drachenstich“, 
Schloß Voigtsberg

01.05. 14:00 Drei-Länder-Skat-Turnier des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e. V.,  
GV Stephanstraße

01.05. 20:00 Southern Rock&Blues: Brother Dege & the Brotherhood of Blues, 
Katharinenkirche

01.05. 14:00 Maibaumstellen des Heimatvereins Posseck, Dorfplatz Posseck
02.05. 16:00 Vorlesespaß für Kinder ab drei Jahren mit Christine Wöllner,  

Zoephelsches Haus
03.05. 14:30 Blutspende, Oberschule Oelsnitz
03.05. 16:00 Energieberatung der Verbraucherzentrale, Rathaus
05.05. 19:00 Vortrag „Der Wiedehopf - Vogel des Jahres“ des Naturschutzbun-

des „Elstertal“, Gaststätte „Zum Vogtländer“
06.05. 16:00 Schlager und Volksmusik: Markus Hoffmann, Freibad Elstergarten
06.05. 18:00 Eröffnung der Ausstellung „Aquarell und Keilrahmen“,  

Zoephelsches Haus
07.05. 06:30 Vogelstimmenwanderung des Naturschutzbundes „Elstertal“, 

Dorfplatz Bobenneukirchen
07.05. 09:00 Stadtmeisterschaften im Kegeln für Nichtaktive,  

Kegelbahn, Alte Reichenbacher Str.
07.05. 12:00 Kreativtreff: Muttertagsgeschenke basteln für Kinder ab vier Jah-

ren, Zoephelsches Haus
08.05. 09:00 Stadtmeisterschaften im Kegeln für Aktive,  

Kegelbahn, Alte Reichenbacher Str.
08.05. 11:00 Einweihung der Gedenktafel zur Erinnerung an den Todesmarsch, 

Zoephelsches Haus
08.05. 15:00 kostenfreies Muttertagskonzert mit „Wolke X“, Schloß Voigtsberg
08.05. 14:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e. V., GV Stephanstraße
11.05. 14:00 Treff der Selbsthilfegruppe Parkinson, Cafeteria der Wohnanlage 

„An der Katharinenkirche“
11.05. 15:00 offenes Trauercafe des Hospizdienstes, Zoephelsches Haus
12.05. 17:00 Seminar „Fit für die Kommunalpolitik“, Schloß Voigtsberg
13.05. 10:00 Saisoneröffnung, Freibad Elstergarten
13.05. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e. V., GV Stephanstraße
14.05. 06:30 Trödelmarkt, Marktplatz
14.05. 15:00 Frühlingsfest des Vereins für Gemeindediakonie Triebel e. V.,  

Kultursaal Triebel
15.05. 10:00 Internationaler Tag der Museen, u. a. mit Bergfriedbesichtigung, 

Schloß Voigtsberg
17.05. 13:30 Wasser- und Bodenanalysen des AfU e. V., Rathaus
20.05. 15:00 27. Oelsnitzer Stadtmeisterschaften im Tischtennis,  

Turnhalle der Oberschule Oelsnitz
20.05. 20:00 Singer/Songwriter aus England: James Kirby, Katharinenkirche
22.05. 15:00 öffentliche Führung im Teppichmuseum anlässlich des  

„Tages des Teppichs“, Schloß Voigtsberg
27.05. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e. V., GV Stephanstraße
28.05.	 10:00	 Scheunenflohmarkt	des	Feuerwehrvereins	Ebmath,	 

Scheune "Am Dreiländereck" Ebmath
31.05. 14:30 Blutspende, Oberschule Oelsnitz

Vorschau Juni
04.06. 20:00 Burgsommer-Konzerte: „Swing for Fun“, Schloß Voigtsberg
06.06. 10.00 Wald-Gottesdienst mit Posaunenchor, Korna
10.06. 18:00 Platzkonzert der Oelsnitzer Schüler von Oberschule,  

Gymnasium und Musikschule, Marktplatz
18.06. 13:30 Schlagerfrühling, u.a. mit den Schlagerpiloten, Wiedersberg
25.06.  20:30 Sommerkonzert: Rockabilly mit den „Firebirds“,  

Freibad Elstergarten
Änderungen vorbehalten

Von Herzen kommende Songs
Seit mehr als fünfzehn Jahren steht er auf den Bühnen der Welt und 
konnte schon einige Preise gewinnen: der englische Singer und 
Songwriter James Kirby. Bereits seit seinem siebenten Lebensjahr 
macht Kirby Musik. Seitdem hat der charismatische Musiker zahl-
reiche Alben veröffentlicht und arbeitete mit Grammy-Preisträgern 
und Talenten aus den Shows „X-Factor“, „The Voice“ oder „Britain's 
got talent“ zusammen. Für einige der Künstler hat er auch Songs 
mitgeschrieben und produziert. Folgerichtig bildet der in Liverpool 
geborene Engländer damit auch ein Highlight der Konzertreihe in 
der Katharinenkirche. Denn: am 20. Mai - nach pandemiebeding-
ter Verschiebung - wird Kirby mit seinen von Herzen kommenden 
Songs und mit seinem einzigartigen Gitarrenspiel das Publikum 
fesseln. Das Konzert startet 20:00 Uhr, Einlass ist eine Stunde frü-
her. Aufgrund der wenig verfügbaren Plätze ist ein frühzeitiger 
Ticketkauf ratsam. Weitere Informationen zu allen Konzerten, Ein-
trittspreisen sowie Kartenbestellungen sind unter www.katharinen-
kirche-oelsnitz.de oder in der Kultur- und Tourismusinformation 
Oelsnitz/Vogtl. unter Telefon (03 74 21) 2 07 85 verfügbar.

Sperkentipp im Mai

Jeden Dienstag und Freitag Wochenmarkt mit Händlern und Erzeugern aus der Region in der Zeit von 
08:00 - 14:00 Uhr – Marktplatz, Oelsnitz/Vogtl. 
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Herzlichen Glückwunsch
Der Oberbürgermeister der Großen 

Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und die 
Bürgermeisterin und die Bür-

germeister der Gemeinden 
Bösenbrunn, Eichigt und 
Triebel/Vogtl. gratulieren 
allen Altersjubilaren im 
Mai recht herzlich zum 
Geburtstag verbunden mit 
den besten Wünschen für 
Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.

Biographisches Kalenderblatt (188)
Am 25. März 2022 ist der aus Oelsnitz stammende Lehrer und 
Historiker Dr. Eberhart Schulz im Alter von 94 Jahren gestorben. 
Eberhart Schulz wurde am 11. Februar 1928 in Oelsnitz geboren. 
Nach dem Besuch der Schule wurde er im Alter von 16 Jahren als 
Funktionär der Hitlerjugend dienstverpflichtet. Am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges wurde der Jugendliche zweimal verhaftet: Einmal 
kurz durch US-amerikanische Besatzungstruppen im April 1945, 
aber nur kurzzeitig, danach mit weitaus weitreichenderen Folgen 
Ende August 1945 durch Truppen der Roten Armee. Die folgenden 
drei Jahre war Schulz in Lagern und Gefängnissen inhaftiert. Erst 
im Jahr 1948 wurde er aus der Haft entlassen. Im Jahr darauf leg-
te Schulz mit 21 Jahren sein Abitur ab und begann anschließend 
eine Ausbildung als Neulehrer. Ausbildung mit erster sowie zweiter 
Lehrerprüfung und Unterricht verliefen parallel. Von 1953 bis 1957 
studierte Schulz am Institut für Lehrerbildung Weimar und nahm ab 
1958 ein Fernstudium an der Pädagogischen Hochschule Potsdam 
auf. In Oelsnitz fungierte Eberhart Schulz ab 1960 als Direktor des 
Pädagogischen Kreiskabinetts und wirkte ab 1965 als Lehrer an der 
Erweiterten Oberschule. Seine Verbindungen zur Friedrich-Schiller-
Universität Jena bauten sich durch die Mitarbeit an einer Geschich-
te der bürgerlichen Parteien sowie dem Thema für eine Dissertation 
auf. Im Jahr 1971 wurde der Lehrer mit der Arbeit „Die Deutsche 
Volkspartei in Sachsen in den Jahren 1918 bis 1923“ zum Dr. phil. 
promoviert. Schulz‘ Vergangenheit in der Hitlerjugend am Ende des 
Zweiten Weltkrieges führte 1973 zu einer Versetzung. In der Folge 
wechselte der Pädagoge an die Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Hier wirkte Schulz erst als Assistent, später als Oberassistent im Be-
reich Geschichte. Im Jahr 1981 verteidigte der gebürtige Oelsnitzer 
seine Dissertation B, die in der DDR einer Habilitation entsprach. Im 
Anschluss wirkte Schulz als Dozent für Geschichte der DDR an der 
Jenenser Universität. Auch nach dem Eintritt in den Vorruhestand 
im Jahr 1991 war er weiter umfangreich publizistisch tätig, unter 
anderem mit dem 1995 erschienenen Buch „Zwischen Identifikati-
on und Opposition. Künstler und Wissenschaftler in der DDR und 
ihre Organisationen von 1949 bis 1962“. Bereits 1994 war „Partei-
herrschaft contra demokratische Vielfalt“ erschienen, 1998 folgte 
„Abkehr von innerparteilicher Demokratie“. Für die von Stadtarchiv 
und Stadtmuseum verantworteten „Bausteine zur Jenaer Stadtge-
schichte“ verfasste Schulz Beiträge, er publizierte zu Persönlichkei-
ten der Arbeiterbewegung und gehörte 2015 mit einer Reihe wei-
terer Autoren zu den Verfassern eines Werkes über die Geschichte 
der Juden in Jena. Ehrenamtlich engagierte sich Eberhart Schulz in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mit seiner Frau Irmgard war er mehr 
als 60 Jahre verheiratet und hatte einen Sohn. Die Familie gab in ei-
ner am 16. April 2022 veröffentlichten Anzeige in der Lokalausgabe 
Oberes Vogtland der „Freien Presse“ sein Ableben bekannt.
  Ronny Hager

 03944 - 36160   
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

Mundartliches aus dem VogtlandSieglinde Röhn

erhältlich beim Verlag: 
PCC (Printhouse Colour Concept)
Inhaber: Helko Grimm
Dorfstr. 6 | 08539 Rosenbach/V. OT Fasendorf

Tel.: 037431 / 243788 
E-Mail: helko.grimm@pccweb.de

Mundartliches 
Wörterbuch



Stadtanzeiger · 29. April 2022 3

INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Beschlüsse der Ausschüsse und des Stadtrates

Der Stadtrat fasste in der öffentlichen Sitzung am 30. März 2022 
folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. 2022/416 
Der Stadtrat beschließt die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung 
in der Oberschule Oelsnitz an das Unternehmen PPT Gruppe GmbH, 
Arthur-Scheunert-Allee 2, 14558 Nuthetal mit dem wirtschaftlichs-
ten Angebot von 106.802,04 Euro pro Jahr für einen Zeitraum von 
zwei Jahren zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 2022/420 
Der Stadtrat beschließt, die Leistungen zur Straßeninstandsetzung/
Straßenunterhaltung in Oelsnitz/Vogtl. und deren Ortsteilen für das 
Jahr 2022 an den Straßenbauhandwerksbetrieb HHS Riedl, Am An-
ger 7 in 08626 Adorf, OT Leubetha, mit einer Auftragssumme von 
105.000,00 Euro entsprechend der Kostenschätzung für die ange-
botenen Einheitspreise zu vergeben.  
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 2022/417 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe des Loses 300-02 Abbruch- 
und Entkernungsarbeiten zum Vorhaben „Sanierung und Erweite-
rung Grundschule „Am Stadion“ einschl. Turnhalle an die Firma AKS 
GmbH & Co.KG, Uferstr.12 aus 09573 Augustusburg, OT Erdmanns-
dorf mit einer Bruttosumme von 63.802,17 Euro. 
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen 

Beschluss Nr. 2022/419 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe des Loses 300-03 Abbruch-
arbeiten Sanitärgebäude und Vordach zum Vorhaben „Sanierung 
und Erweiterung Grundschule „Am Stadion“ einschl. Turnhalle" an 
die Firma Erd- und Tiefbau GmbH Ebersbach, Talsperrenstr. 4 aus 
08606 Oelsnitz/Vogtl. mit einer Bruttosumme von 31.535,00 Euro. 
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 2022/423 
Der Jahresabschluss 2013 der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl., 
einschl. Anhang und Rechenschaftsbericht, wird gemäß § 88b Ab-
satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 sowie nach Durch-
führung der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 SächsGemO, 
durch den Stadtrat der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. wie nach-
stehend aufgeführt festgestellt:

in der Ergebnisrechnung mit
  - einem ordentlichen Ergebnis von 83.172,15 Euro
  - einem Sonderergebnis von 44.530,35 Euro
  - einem Gesamtergebnis von 127.702,49 Euro

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 83.172,15 Euro wird in die 
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.
Das Sonderergebnis in Höhe von 44.530,35 Euro wird in die Rück-
lage des Sonderergebnisses eingestellt.

in der Vermögensrechnung mit
  - einer Bilanzsumme von  85.149.707,85 Euro

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Großen Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl. vom 7. März 2022 über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2013 der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
wird zur Kenntnis genommen. 
Abstimmungsergebnis:
13 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 4 Stimmenthaltungen 

Beschluss Nr. 2022/422 
Der Stadtrat beschließt, vom Wahlrecht gemäß § 88b SächsGemO 
Gebrauch zu machen und auf die Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses für das Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2022 zu verzichten.  
Abstimmungsergebnis:
17 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde  
Bösenbrunn

Der Gemeinderat fasste in der öffentlichen Sitzung am 12. April 
2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss 12/2022
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der zusätzlichen Putz-
arbeiten zur Sanierung des Hausschwammbefalls im Gemein-
deamt an die Firma ESPU Bau GmbH aus 08626 Eichigt OT Tie-
fenbrunn, Ebmather Weg 30. Die Bruttoauftragssumme beträgt  
9.459,16 Euro.
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss 13/2022
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flurstücks 663/i Ge-
markung Schönbrunn in Größe von 659 m² zum Preis von 2.636,00 
Euro an Herrn Daniel Stockmann und Frau Bärbel Beleth aus 08606 
Schönbrunn.
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss 14/2022
Der Gemeinderat beschließt vom Wahlrecht gem. §88b SächsGemO 
Gebrauch zu machen und somit auf die Aufstellung eines Gesamt-
abschlusses für 2022 zu verzichten.
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltungen

Beschluss 15/2022
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Sachspende für die 
Arbeiten „Entsorgung Komposterde Lagerplatz Schönbrunn“ von 
der Firma UTR GmbH in Höhe von 1.807,73 Euro.
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde Eichigt

Der Gemeinderat fasste in der öffentlichen Sitzung am 28. März 
2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr.: 2022/04/037/214
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan 2022
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse der Gremien der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
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Stellenausschreibung
Bei der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. als erfüllende Gemeinde 
einer Verwaltungsgemeinschaft ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet in Vollzeit die Stelle 

Sachbearbeiter Tiefbau (m/w/d)
zu besetzen.

Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Übernahme der Bauherrenfunktion im Straßen-, Tief- und Brü-
ckenbau • Projektleitung bei kleineren Vorhaben im Straßen-, Tief- 
und Brückenbau inkl. Ausschreibung und Vergabe • Planung und 
Überwachung der Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher 
Verkehrswege, Plätze und ingenieurtechnischer Bauten • Abstim-
mungen mit externen und internen Beteiligten • Sicherstellung 
des baulichen Hochwasserschutzes an Gewässern II. Ordnung  
• Mitwirkung bei der Budgetplanung und -überwachung von Haus-
haltsmitteln im Bereich Tiefbau • Fördermittelakquise im Straßen-, 
Tief- und Brückenbau • Unterstützung bei der Weiterentwicklung 
von Prozessen innerhalb des Sachgebiets Tiefbau unter anderem 
durch Einführung der Digitalisierung im Aufgabenbereich (elektro-
nische Vorgangsbearbeitung)

Folgende Voraussetzungen erbringen Sie:
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit der Erweite-
rung zum Bautechniker (m/w/d) Hoch- oder Tiefbau, Fachkraft für 
Straßen- und Verkehrstechnik sowie Kenntnisse der Strukturen und 
Abläufe innerhalb einer Kommunalverwaltung • Kenntnisse und 
Erfahrungen im Vertrags-, Honorar- und Vergaberecht, insbeson-
dere der VOB/A und VOL/A • Kenntnisse im Bereich Sächsisches 
Straßengesetz und Bundesfernstraßengesetz • Gültige Fahrer-
laubnis der Klasse B • Durchsetzungsfähigkeit, Teamfähigkeit und 
Organisationsgeschick • Hohes Engagement sowie die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und diese kompetent zu kommunizie-
ren • Sehr gute IT-Kenntnisse im Umgang Standardsoftware • Stra-
tegisches Denken im Bereich Digitalisierung

Warum Sie sich für uns entscheiden:
• Interessantes Aufgabenfeld • Bei Vorliegen der persönlichen und 
sachlichen Voraussetzungen eine Vergütung gemäß Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) bis Entgeltgruppe 9b • Finanzielle 
Zusatzleistungen wie Leistungsentgelt, Zusatzversorgung und Jah-
ressonderzahlung • 39,5 Stunden/Woche mit familienfreundlichem 
Arbeitszeitmodell • Vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten • Und alle weiteren Vorzüge des öffentlichen Dienstes

Sie sind interessiert?
Dann übersenden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen bitte vorzugsweise per E-Mail an personal@oelsnitz.de oder 
schriftlich an die Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., SG Interner Ser-
vice, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. 
Die zu besetzenden Stellen sind in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. 
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumente, da keine Rück-
gabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens werden die Unterlagen vernichtet. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter (03 74 21) 73-152. Bei glei-
cher Eignung werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit 
Ausrückebereitschaft für die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz/Vogtl. 
bevorzugt.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Bewerber
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Webseite unter www.oelsnitz.de/buerger/verwaltung/
stellenausschreibungen unter dem Punkt Information zum Datenschutz im Bewer-
bungsverfahren.

Mario Horn
Oberbürgermeister

Beschluss Nr.: 2022/04/036/215
Der Gemeinderat beschließt die Leistungen für den Abbruch Roß-
bacher Str. 8 Ebmath in Höhe von 74.120,17 Euro der Firma Erd- 
und Tiefbau GmbH Ebersbach, Talsperren straße 4, 08606 Oelsnitz/
Vogtl. zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr.: 2022/04/037/216
Der Gemeinderat beschließt die Erweiterung der Straßenbeleuch-
tung um 3 LED Mastleuchten in Eichigt, Tannenberg, der Auftrag 
wird in Höhe von 4.313,89 Euro der Firma: Stadtwerke Oelsnitz/V. 
erteilt.
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr.: 2022/04/041/220
Der Gemeinderat beschließt den Einbau einer Luft/Luft Wärme-
pumpe in das Gerätehaus Bergen, der Auftrag wird in Höhe von 
3.901,87 Euro der Firma: Walther GmbH, Energietechnik, Hauptstra-
ße 132A , 08209 Auerbach erteilt.
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde  
Triebel/Vogtl.

Der Gemeinderat fasste in der öffentlichen Sitzung am 24. März 
2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. 19/2022
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauarbeiten für die 
Sanierung des Bürgerhauses in Sachsgrün – Los Baumeisterarbei-
ten - an die Firma Seeger Fliesenleger in Triebel zum Auftragswert 
von 37.090,52 Euro Brutto. 
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 1 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 20/2022
Der Gemeinderat beschließt, dass Frau Ilona Groß als ehrenamtli-
che Bürgermeisterin eine einmalige Sonderzahlung zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung auf Grund der Corona-Krise (Co-
rona-Sonderzahlung) als zusätzliche Unterstützung zu den ohnehin 
geschuldeten Bezügen i. H. v. 1.300 Euro gewährt wird.
Abstimmungsergebnis:
11 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen

Beschluss Nr. 21/2022
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Geld- und Sach-
spenden gemäß Anlage in der Höhe von insgesamt 555,50 Euro. 
Die Spendeneingänge sind ausschließlich für die angegebenen 
Empfänger bestimmt.
Abstimmungsergebnis:
12 Ja-Stimmen / 0 Nein-Stimmen / 0 Stimmenthaltungen
......................................................................................................................................

Vorankündigung - Einwohnermelde-
amt vom 13. Juli bis 21. Juli geschlossen
Die Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. informiert, dass aufgrund 
einer Softwareumstellung im Zeitraum vom 13. Juli 2022 bis 
21. Juli 2022 das Einwohnermeldeamt geschlossen bleibt. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Stellenausschreibung
In den Kindertagesstätten der Großen Kreisstadt Oelsnitz/
Vogtl. sind ab August 2022 mehrere Stellen als

Erzieher (m/w/d)
zu besetzen.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in. Sie besitzen eine 
ausgeprägte Sozialkompetenz, insbesondere Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit sind bei Ihnen vorhanden.
Wir fordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibili-
tät und Belastbarkeit.

Wir bieten Ihnen:
Eine befristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) unter Ein-
gruppierung in der Entgeltgruppe S8a. Zudem Vergünsti-
gungen wie Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung. 
Eine dauerhafte Beschäftigung, wird insofern es die Kinder-
zahlen zulassen, angestrebt.
Der Einsatz erfolgt in Teilzeitbeschäftigung mit flexibler Ar-
beitszeit.

Sie sind interessiert?
Dann übersenden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bitte bis 23. Mai 2022 vorzugsweise per Mail 
an personal@oelsnitz.de oder schriftlich an die Stadtver-
waltung Oelsnitz/Vogtl., SG Interner Service, Markt 1, 08606 
Oelsnitz/Vogtl.
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumente, da kei-
ne Rückgabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen ver-
nichtet.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter (03 74 21) 73-152.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Be-
werber
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Weite-
re Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.oels-
nitz.de unter dem Punkt Datenschutz.

Mario Horn
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung
In der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ der Gemeinde 
Triebel/Vogtl. ist ab sofort eine Stelle als

Erzieher (m/w/d)
zu besetzen.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in. Sie besitzen eine 
ausgeprägte Sozialkompetenz, insbesondere Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit sind bei Ihnen vorhanden.
Wir fordern ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibili-
tät und Belastbarkeit.

Wir bieten Ihnen:
Eine befristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) unter Ein-
gruppierung in der Entgeltgruppe S8a. Zudem Vergünsti-
gungen wie Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung. 
Eine dauerhafte Beschäftigung wird angestrebt.
Der Einsatz erfolgt in Teilzeitbeschäftigung mit flexibler Ar-
beitszeit.

Sie sind interessiert?
Dann übersenden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bitte bis 20. Mai 2022 vorzugsweise per Mail 
an gemeinde-triebel@gmx.de oder schriftlich an die Ge-
meindeverwaltung Triebel/Vogtl., Bürgermeisterin, Haupt-
straße 52, 08606 Triebel/Vogtl.
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Dokumente, da kei-
ne Rückgabe der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen ver-
nichtet.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter (03 74 34) 8 02 10.

Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Be-
werber
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.gemeinde-triebel.de unter dem Punkt Datenschutz.

Ilona Groß
Bürgermeisterin

Verkehrsinformationen
Karl-Liebknecht-Straße
Aufgrund der Erneuerung von Gas- und Trinkwasserleitungen wird 
die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Brunnenstraße und Adolf- 
Damaschke-Straße bis voraussichtlich Ende Juni 2022 für den 
Verkehr gesperrt. Die Adolf-Damaschke-Straße wird ab Ende Mai 
zur Einbahnstraße bzw. Sackgasse. Die Vollsperrung der Adolf- 
Damaschke-Straße soll ebenfalls Ende Juni 2022 beendet sein. Bis 
zum Ende der Sperrung wird die Bushaltestelle in der Karl-Lieb-
knecht-Straße in die Straße des Friedens verlegt.
Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer die geänderten 
Verkehrsführungen zu beachten. Aktuelle Versinformationen sind 
abrufbar unter www.oelsnitz.de-aktuelle Meldungen.

Bürgersprechstunde  
des Oberbürgermeisters

Die nächste Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters Mario 
Horn findet am 

3. Mai 2022 
in der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr

in seinem Büro im Rathaus, Markt 1 in Oelsnitz/Vogtl. 

statt.

Zur Terminabsprache ist eine Voranmeldung unter (03 74 21) 73-1 05  
bitte unbedingt erforderlich.
.......................................................................................................................................
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Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.  
als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft  

Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. macht 
für die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und die Gemeinden 
Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Landrat des Vogtlandkreises in der Großen Kreisstadt 

Oelsnitz/Vogtl. und den Gemeinden Bösenbrunn, 
Eichigt und Triebel/Vogtl. 

sowie für die Wahlen zum Bürgermeister in den Ge-
meinden Bösenbrunn und Triebel/Vogtl. 

am Sonntag, dem 12. Juni 2022 und des etwaigen  
zweiten Wahlgangs am Sonntag, dem 3. Juli 2022

1. Die Wählerverzeichnisse für die Wahlbezirke der Großen Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl. und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt 
und Triebel/Vogtl. werden an den Werktagen in der Zeit vom  
23. Mai bis 27. Mai 2022 während der folgenden Öffnungs-
zeiten

 Montag  09:00 – 12:00 Uhr
 Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
 Mittwoch  geschlossen
 Donnerstag geschlossen (Feiertag)
 Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

 in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Hauptamt, Zimmer 
1.08, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. für die Wahlberechtigten 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme 
ist barrierefrei.

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die 
Eintragung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der 
Einsicht nehmen möchte, Tatsachen glaubhaft macht, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsicht-
lich dieser Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten 
anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im Mel-
deregister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), in der 
jeweils geltenden Fassung, eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

 Jeder Wahlberechtigte der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit der vom 23. Mai 2022 
bis 27. Mai 2022 spätestens am 27. Mai 2022, 12:00 Uhr, 
bei der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Hauptamt, Zimmer 
1.08, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., schriftlich oder zur Nie-
derschrift eine Berichtigung beantragen. Soweit die behaupte-
ten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die 
erforderlichen Beweismittel beizufügen. 

2.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 22. Mai 2022 eine Wahlbenach-
richtigung. Diese gilt auch für einen etwaigen zweiten Wahl-
gang. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden, werden unverzüglich nach ihrer 

Eintragung benachrichtigt, es sei denn, sie haben bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt. 

3. Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und Gemeinde Eichigt: 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl zum Landrat 
des Vogtlandkreises durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum des Wahlgebietes (Vogtlandkreis) oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

 Gemeinde Bösenbunn und Gemeinde Triebel/Vogtl.: Wer 
einen Wahlschein hat, kann an der Wahl zum Landrat des 
Vogtlandkreises und zum Bürgermeister durch Stimmabgabe 
in dem Wahlraum der jeweiligen Gemeinde oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
4.1.  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
4.2.  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, 

rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu 
beantragen,

b)  sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Frist zur Einsichtnahme entstanden ist oder

c)  sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden 
ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, dem 
10. Juni 2022, 16:00 Uhr, und für den etwaigen zweiten Wahl-
gang bis zum 1. Juli 2022, 16:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung 
Oelsnitz/Vogtl., Zimmer 0.02, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., 
mündlich oder schriftlich, durch Telefax, per E-Mail (wahl@
oelsnitz.de) oder durch sonstige dokumentierbare elektro-
nische Übermittlung (Online Wahlscheinantrag: http://www.
oelsnitz.de/buerger/wahlen_2022) beantragt werden. Eine te-
lefonische Beantragung ist unzulässig. 

 Im Falle einer Beantragung per E-Mail ist diese ausschließlich 
an folgende Adresse wahl@oelsnitz.de zu richten. In dem An-
trag sind Familienname, Vornamen, die genaue Anschrift des 
Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum und/oder die Wähler-
verzeichnisnummer anzugeben, um eine zweifelsfreie Identifi-
kation des Antragstellers zu ermöglichen.

 Ein Wahlberechtigter der für die erste Wahl einen Wahlschein 
erhalten hat, bekommt für den etwaigen zweiten Wahlgang 
von Amts wegen wieder einen Wahlschein ausgestellt.

 In Fällen gemäß Punkt 4.2. und wenn bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung, ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltag bzw. Tag des etwai-
gen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag 
vor der Wahl bzw. vor dem etwaigen zweiten Wahlgang 
12:00 Uhr, unter der vorgenannten Anschrift ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht er-
setzt.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte in der Gro-
ßen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. und der Gemeinde Eichigt 
zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Land-
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rates, bei einem etwaigen zweiten Wahlgang einen hellgrü-
nen Stimmzettel 

- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag 
- einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 
- die Hinweise für Briefwähler. 

 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte in der Ge-
meinde Bösenbrunn zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Land-

rates, bei einem etwaigen zweiten Wahlgang einen hellgrü-
nen Stimmzettel 

- einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Wahl des 
Bürgermeisters der Gemeinde Bösenbrunn, bei einem 
etwaigen zweiten Wahlgang einen fliederfarbenen Stimm-
zettel 

-  einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag 
-  einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 
-  die Hinweise für Briefwähler. 

 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte in der Ge-
meinde Triebel/Vogtl. zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
-  einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Wahl des Land-

rates, bei einem etwaigen zweiten Wahlgang einen hellgrü-
nen Stimmzettel 

-  einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Wahl des Bürger-
meisters der Gemeinde Triebel/Vogtl., bei einem etwai-
gen zweiten Wahlgang einen gelben Stimmzettel 

-  einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag 
-  einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 
-  die Hinweise für Briefwähler. 

 Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch noch 
nachträglich, bis spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwai-
gen zweiten Wahlgangs, 15:00 Uhr, ausgehändigt, wenn er aus 
einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wäh-
lerverzeichnis aufgenommen worden ist.

 An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Voll-
macht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, 
dies hat sie vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtige Per-
son auszuweisen. 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem 
Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten 
Wahlgangs bis 18:00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
als Briefsendung ohne besondere Versendungsform unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Informationen zum Datenschutz 
 Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche 

Information der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Da-
tenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins 
verarbeiteten personenbezogenen Daten:

6.1. 
a)  Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis ge-

stellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die 

Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages 
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. 
m. §§ 4, 38, 40, 56 des Kommunalwahlgesetzes und § 9 der 
Kommunalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, 
so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 
angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. 
m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und 
den §§ 12 und 13 der Kommunalwahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-
scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit 
Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbei-
tung der von Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem 
Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten 
zur Prüfung der Bevollmächtigung und der Berechtigung 
des Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahl-
scheins bzw. den Empfang des Wahlscheins und der Brief-
wahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. 
m. §§ 5 Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und 
den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahl-
ordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, 
§ 14 Absatz 8 der Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis 
über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 11 der 
Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Be-
vollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, 
§ 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung.

6.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerver-
zeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins so-
wie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die 
Angaben nicht möglich.

6.3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:

 (Postanschrift: DEKRA Automobil GmbH, NL Leipzig, Torgauer 
Str. 235, 04347 Leipzig)

6.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintra-
gung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Ein-
spruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung 
des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezogenen Da-
ten das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plau-
en als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der 
Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der 
Sächsische Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten 
auch die Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Emp-
fänger der personenbezogenen Daten sein.

6.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnis-
se der ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die 
Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine 
sind gemäß § 62 Absatz 2 der Kommunalwahlordnung nach 
der rechtskräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
zu vernichten, wenn sie nicht für die Strafverfolgungsbehörde 
zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen 
folgende Rechte zu:
-  Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene 

Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
 -  Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 

personenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grund-
verordnung)
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Sie möchten per Briefwahl wählen?
Landratswahlen in der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz/
Vogtl. Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. sowie die Bür-
germeisterwahlen in den Gemeinden Bösenbrunn und Triebel/
Vogtl. am 12. Juni 2022, sowie ein etwaig notwendiger zweiter 
Wahlgang am 3. Juli 2022

Wenn Sie mittels Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie einen 
Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung des Wahlscheins ist 
ein Antrag (Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte) welcher 
schriftlich, mündlich, per Fax oder E-Mail (wahl@oelsnitz.de) ge-
stellt werden kann, jedoch nicht telefonisch. Auf der Homepage 
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. (https://www.oelsnitz.de) 
steht Ihnen, in der Rubrik „Bürger-Landratswahl 2022“ ein Formular 
für die elektronische Beantragung zur Verfügung. Smartphonebe-
sitzer: Per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung direkt zur Wahl-
scheinbeantragung.

Ebenso ist es Ihnen auch möglich, vom 30. Mai bis 10. Juni 2022, 
zu den nachfolgend aufgeführten Öffnungszeiten, das Wahlbüro 
in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, Zimmer 0.02, auf 
zu suchen. 

 -  Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung)

 -  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

 Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht 
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt ei-
ner Kopie, §§ 4 Absatz 2, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. 
V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, durch die 
Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen 
das Wählerverzeichnis, §§ 4 Absatz 3 und 4, 38, 56 des Kommu-
nalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlwahl-
ordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 6.5).

6.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können 
Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutzbeauftragte 
(Postanschrift: Sächsische Datenschutzbeauftragte, Postfach 11 
01 32, 01330 Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) rich-
ten.

Oelsnitz/Vogtl., den 11.04.2022

Horn
Oberbürgermeister
.......................................................................................................................................

Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.  
als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft  

Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. macht 
für die Gemeinde Bösenbrunn folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Bürger-

meisters am Sonntag, dem 12. Juni 2022  
in der Gemeinde Bösenbrunn

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12. April 2022 
die eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
der Gemeinde Bösenbrunn geprüft und über deren Zulassung und 
Zurückweisung entschieden. Der Gemeindewahlausschuss hat die 
nachfolgend aufgeführten Wahlvorschläge in dieser Sitzung zuge-
lassen und deren Reihenfolge wie folgt festgestellt:

Bezeichnung des 
Wahlvorschlags
(Name der Partei oder 
Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/
Kennwort, bei Einzelbe-
werber Familienname) 

Bewerbe-
rin/Bewer-
ber
(Familienna-
me, Vorname)

Beruf 
oder 
Stand

Ge-
burts-
jahr

Anschrift 
(Hauptwohnung)

Action ge-
meinsame Liste 
Bösenbrunn 
(AgLB)

Klemet, 
Christian

Kfm. 
Ange-
stellter

1983 Zur Höhe 6
08606 Bösenbrunn

Dietzsch Dietzsch, 
Daniel

Ange-
stellter

1987 Alte Schulstraße 7, 
08606 Bösenbrunn
OT Bobenneukirchen

Oelsnitz/Vogtl., den 14.04.2022

Horn
Oberbürgermeister

Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. als erfüllende Gemeinde 
der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, 

Eichigt und Triebel/Vogtl. macht für 
die Gemeinde Triebel/Vogtl. folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl  

des Bürgermeisters am Sonntag, dem 12. Juni 2022 
in der Gemeinde Triebel/Vogtl.

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12. April 2022 
die eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
der Gemeinde Triebel/Vogtl. geprüft und über deren Zulassung und 
Zurückweisung entschieden. Der Gemeindewahlausschuss hat die 
nachfolgend aufgeführten Wahlvorschläge in dieser Sitzung zuge-
lassen und deren Reihenfolge wie folgt festgestellt:

Bezeichnung des 
Wahlvorschlags
(Name der Partei oder 
Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/
Kennwort, bei Einzelbe-
werber Familienname) 

Bewerbe-
rin/Bewer-
ber
(Familienna-
me, Vorname)

Beruf 
oder 
Stand

Ge-
burts-
jahr

Anschrift 
(Hauptwohnung)

Freie Wähler 
Triebel e. V. 

Seeger, 
Udo

Dipl.-
Ing. (FH)
selbst-
ständig

1957 Hauptstraße 42
08606 Triebel/Vogtl.

Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, kann über den 
Wahlvorschlag hinaus jede wählbare Person gewählt werden. Der 
Stimmzettel wird deshalb neben der Zeile mit dem Bewerber des 
Wahlvorschlags eine freie Zeile enthalten, in die eine andere wähl-
bare Person durch Benennung des Familiennamens, Vornamens 
sowie des Berufes oder der Anschrift oder auf andere eindeutige 
Weise eingetragen und gewählt werden kann. 

Oelsnitz/Vogtl., den 14.04.2022

Horn
Oberbürgermeister
.......................................................................................................................................
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Montag   09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag   09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch   geschlossen
Donnerstag    09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag   09:00 – 12:00 Uhr (03.06.2022)

Am Freitag, dem 10. Juni 2022 besteht diese Möglichkeit von 
09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr. 

Im Falle eines notwendig werdenden zweiten Wahlgangs zur Land-
rats- und Bürgermeisterwahl (3. Juli 2022) können Sie in der Zeit 
vom 27. Juni bis 1. Juli 2022 zu den oben aufgeführten Öff-
nungszeiten des Wahlbüros sowie am 1. Juli 2022 von 09:00 – 12:00 
Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr in der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., 
Markt 1, Zimmer 0.02, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Das Wahlbüro ist barrierefrei.

Wahlschein nebst Briefwahlunterlagen werden mit der Post über-
sandt oder amtlich überbracht. Die Abholung von Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat er der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht.

Bitte beachten Sie die Informationen zur Wahlhandlung und 
die Hinweise zum Infektionsschutz.

Mario Horn
Oberbürgermeister
.......................................................................................................................................

Bekanntmachung
über den Erörterungstermin im Planfeststellungsver-

fahren für das Bauvorhaben B 92 – Ausbau KP  
mit K 7853 Oelsnitz - Adorf

(Geschäftszeichen: 32-0522/1195)

Anhörungsverfahren
1. Der Erörterungstermin findet am 13. Mai 2022, 10:00 Uhr, 

Raum 116 (1. OG) in der Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41 in 09120 Chemnitz, 
statt.

2. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
3. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und 

Stellungnahmen erörtert. Die Teilnahme am Termin ist jeder-
mann, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, 
freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der An-
hörungsbehörde zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden 
kann, dass verspätete Einwendungen sowie Stellungnahmen 
ausgeschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit 
Schluss der Verhandlung beendet ist. Sofern eine Teilnahme am 
Erörterungstermin nicht erfolgt, gelten die erhobenen Einwen-
dungen und Stellungnahmen als aufrechterhalten und werden 
im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt.

4. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertre-
terbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Der Einlass beginnt ca. 30 Minuten vor Beginn.

Pandemiebedingte Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Umsetzung der Säch-
sischen Corona-Schutz-Verordnung die Beachtung spezifischer 
Zugangs- und Hygieneregelungen erforderlich sein kann. Auf-
grund dessen bitten wir darum, eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung mit sich zu führen und auf die Abstandregeln zu achten. 
Infolge der pandemiebedingt nur begrenzt zur Verfügung stehen-
den Platzverhältnisse wird darum gebeten, dass, wenn möglich, nur 
eine Person pro Einwendung/Betroffenheit am Termin teilnimmt. 
Gleiches gilt für die Vertreter der Träger öffentlicher Belange und 
der Naturschutzvereinigungen.

Stadt Oelsnitz/Vogtl., den 29. April 2022

Horn
Oberbürgermeister
.......................................................................................................................................

Stadt Oelsnitz startet mit Programm 
Zukunftswerkstatt Kommunen – 

Attraktiv im Wandel
Viele interne Vorarbeiten und Abstimmungspro-
zesse waren nötig, bis das Programm ZWK – At-
traktiv im Wandel starten konnte. Umso erfreuter 
waren Oberbürgermeister Mario Horn und seine für das Programm 
zuständige Mitarbeiterin Sandra Scheuer, als sie am 31. März zur 
ersten offiziellen Zukunftswerkstatt einladen konnten. Der Einla-
dung waren viele Akteure aus Politik, Gesellschaft und der interes-
sierten Bürgerschaft gefolgt. Online zugeschaltet waren auch Romy 
Deerberg vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und Christina Haaf von der ZWK Geschäftsstelle in 
Bielefeld. „Aktiv werden im demografischen Wandel und nicht ab-
warten bis er uns jegliche Handlungsoptionen raubt“ so fasst der 
Oberbürgermeister die wesentliche Intention des ZWK Programms 
in seiner Eröffnungsrede zusammen. Deshalb standen die Themen 
Innenstadtbelebung, junge Menschen in Oelsnitz/Vogtl. und das 
Selbstverständnis der Stadt ganz oben auf der Diskussionsrunde, 
die von Dr. Klaus Zeitler moderiert wurde. Einig war sich die Runde 
darüber, dass man das Programm nutzen möchte, um in Oelsnitz/
Vogtl. vorwärts zu kommen und um das eine oder andere Projekt 
im Dialog mit der Bürgerschaft umzusetzen. Dabei sollen strategi-
sche Überlegungen wie ein griffiger Slogan für das Stadtmarketing 
oder konkrete Projekte im Umfeld von Bildung und Kultur für jun-
ge Menschen nicht außen vor bleiben. Der Oberbürgermeister hob 
dabei hervor, dass derartige Projekte nicht im alleinigen Zustän-
digkeitsbereich der Kommune liegen können, sondern er sich ein 
Netzwerk zwischen Schulen, Wirtschaft, Jugend und den Vereinen 
als Träger der ZWK-Initiative vorstellen könnte. In der Auftaktrunde 
wurden jede Menge Projekte und Maßnahmen angedacht. Damit 
diese nicht blanke Theorie bleiben, sondern Realität werden kön-
nen, ist im Mai der nächste Termin angedacht, um ein konkretes 
Projekt zur Innenstadtbelebung auf den Weg zu bringen. Dr. Klaus 
Zeitler, der die Stadt als ZWK-Prozessberater begleitet, zeigte sich 
von der Qualität der Diskussionsbeiträge und der Dynamik, mit der 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Programmumsetzung 
einsteigen wollen überrascht: „Das hat definitiv nichts mit einer 
Schlafstadt Oelsnitz zu tun, sondern zeugt von einer Aufbruchstim-
mung, die in dieser Runde deutlich zu spüren ist“.
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Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. handelt hier als erfüllende Ge-
meinde der Verwaltungsgemeinschaft im Namen der Gemeinde 
Triebel/Vogtl. auf der Grundlage des § 8 des Sächsischen Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i. V. m. der 
Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Oels-
nitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl. vom 26. August 
2020, in der jeweils gültigen Fassung.

Öffentliche Bekanntmachung der  
Gemeinde Triebel/Vogtl.

Hiermit wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 öf-
fentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Triebel/Vogtl. liegt gemäß § 
76 Absatz 3 (Satz 2) der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGe-
mO) nach dieser öffentlichen Bekanntmachung in der Stadtverwal-
tung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl. in der Kämme-
rei (Zimmer 1.08) zu den üblichen Sprechzeiten

Montag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

zur kostenlosen Einsicht durch jedermann öffentlich aus.

Die Auslegungsfrist beginnt am 02.05.2022 und endet am 
11.05.2022.

Oelsnitz/Vogtl., den 12.04.2022

Mario Horn
Oberbürgermeister

......................................................................................................................................

Haushaltssatzung der Gemeinde  
Triebel/Vogtl. 

für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der je-
weils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
24.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.843.335 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-

gen auf 2.256.200 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Auf-

wendungen (ordentliches Ergebnis) auf -412.865 Euro

-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
auf 0 Euro

-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-
dungen auf 0 Euro

-  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 Euro

- Gesamtergebnis auf -412.865 Euro

-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren auf 0 Euro

-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vor-
jahren auf 0 Euro

-  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital ge-
mäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 186.256 Euro

-  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 
72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 Euro

-  veranschlagtes Gesamtergebnis auf -226.609 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 1.766.739 Euro
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 1.953.024 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -186.285 Euro

-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf 567.565 Euro

-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf 1.060.000 Euro

-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -492.435 Euro

-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbe-
trag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf -678.720 Euro

-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 0 Euro

-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 28.984 Euro

-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf -28.984 Euro

-  Veränderung des Bestandes an Zahlungsmit-
teln im Haushaltsjahr auf -707.704 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
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§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden darf, wird auf 390.604 Euro
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 300 Prozent 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf 0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergie-
anlagen (Grundsteuer D) 0 Prozent
Gewerbesteuer auf 360 Prozent

Triebel/Vogtl., den 11.04.2022

Ilona Groß
Bürgermeisterin
.......................................................................................................................................

Wanderrast am Steinmauerweg
Die Gemeinde Triebel/Vogtl. bedankt sich ganz herzlich bei Herrn 
Rietsch aus Hof. Er spendete dem Wanderverein Triebel 350 Euro 
und verband damit die Bitte, eine Bank am Steinmauerweg zwi-
schen Haselrain und Triebel aufzustellen. Ganz nach dem Motto 
„gesagt – getan“ hat sich unser Ortswegewart Hartwig Keil dieser 
Bitte angenommen und eine rustikale Bank gebaut. Am 23. März 
war es dann soweit. Diese Ruhe-
bank lädt ab sofort an Ort und 
Stelle zum Rasten und Verweilen 
ein; es ist ein ruhiges Plätzchen 
mit Weitblick in unsere schöne 
vogtländische Heimat. Herzli-
chen Dank für dieses Engage-
ment!

re. Herr Rietsch, li. Herr Keil (Foto: Ge-
meindeverwaltung Triebel/Vogtl.)
.......................................................................................................................................

Neue Technik für den Eichigter Bauhof
Gut 55.000 Euro hat die Gemeinde Eichigt für ein neues Böschungs-
mähwerk investiert. Pünktlich vor dem Beginn der Vegetation ha-
ben die beiden Bauhofmitarbeiter Tino Schwab und Stephan Weller 
das moderne Gerät an den im vorigen Jahr für etwa 80.000 Euro 
angeschafften New-Holland-Traktor montiert. Eine runde Sache 
also. Nach Ausschreibung hatte der Gemeinderat die Anschaffung 
des Böschungsmähwerks beschlossen. Geliefert wurde es von der 
Dücker Maschinenfabrik in Zusammenarbeit mit Firma XKompark 
mit Niederlassungen in Reichenbach und Oberkotzau. Das alte 
Mähwerk, Baujahr 1995 war verschlissen, es soll jetzt noch auf pro-
blematischen Flächen zum Entfernen von Sträuchern und Hecken 
eingesetzt werden. C.S.

Moderne Technik lässt 
Männerherzen höher 
schlagen. Tino Schwab 
(rechts) und Stephan Wel-
ler haben das neue Mäh-
werk an den fast neuen 
Traktor angebaut. (Foto: 
Christoph Stölzel)

Steuertermin
Am 15.05.2022 sind zur Zahlung fällig:

 - die Grundsteuer
 - die Gewerbesteuer

Wir bitten um pünktliche Bezahlung.

Bei erteiltem SEPA-Lastschriftauftrag werden wir mit den 
Beiträgen die angegebenen Konten belasten.

Es wird darauf hingewiesen, dass zu den Fälligkeitstermi-
nen keine separaten Zahlungsaufforderungen versendet 
werden. 

Steueramt der Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.

Ermittlungen im Erholungsgebiet  
Röhrholz laufen

Der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. gehören der Stadtwald Röhr-
holz und der Neumannsgrund mit einer Gesamtfläche von zirka  
90 Hektar Wald. Diese beiden Gebiete sind ein Erholungsgebiet 
und werden sehr gerne von Wanderern und Erholungssuchenden 
genutzt. Auch der Vogtland-Panorama-Wanderweg verläuft ent-
lang der Vogtlandbahn 
durch das Waldgebiet. 
Vermehrt wurde in den 
letzten Wochen festge-
stellt, dass an mehreren 
Stellen im Röhrholz u.a. 
am Wettinturm, am Ha-
senpöhl und unterhalb 
der Linde Holz abgesägt 
und Feuerstellen errich-
tet und benutzt wurden. 
Wir bitten nochmals ausdrücklich die Bevölkerung, nicht im 
Wald zu rauchen, keine Feuerstellen zu errichten und keinen 
Müll zu entsorgen. Nicht auszudenken, wenn durch solch grobe 
Fahrlässigkeit das Erholungsgebiet vernichtet werden würde. 
Es handelt sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt. Die Scha-
denshöhe bei einem Vollbrand von Röhrholz und Neumanns-
grund würde sich auf ca. 1,8 Mio. Euro belaufen. Die Vorfälle 
wurden und werden bei der zuständigen Polizeidienststelle zur 
Anzeige gebracht, die Ermittlungen laufen. 
Auch der Vandalismus am Julius-Mosen-Denkmal in den letzten 
Wochen ist auf das Äußerste zu verurteilen. Hier war blinde Zer-
störungswut am Werk. Auf Grund intensiver Täterrecherche haben 
sich die Verantwortlichen für die Zerstörungen mittlerweile selbst 
gestellt und werden ihre verursachten Schäden selbst beheben. 
.......................................................................................................................................

Foto: Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.
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Für alle Kinder, die bis zum 30.06.2023 das 6. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt die Schulanmeldung für das Einzugsgebiet der 

Grundschule „Am Karl-Marx-Platz“ 
Karl-Marx-Platz 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl.  
Telefon: (03 74 21) 2 27 18 im Sekretariat der Schule 

Montag 05.09.2022 von 07:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag 06.09.2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr 

Tag der offenen Tür am 23. Juni, 15:00 - 17.00 Uhr

Der Schulbezirk umfasst folgende Ortsteile und Straßen:
Adlermühle, Ährenfeld, Alte Adorfer Str., Alte Reichenbacher Str., 
Alte Triebeler Str., Am Jahnteich, Am Kindergarten, Am Lohgrund, 
Am Zimmersteig, An der Elster, An der Stadtmauer, Bergstr., Bir-
kenstr., Blumenstr., Burgstr., Dr.-Fickert-Str., Dr.-Friedrichs-Str., 
Dr.-Külz-Str., Egerstr., Falkensteiner Str., Feldstr., Finkenburgstr., 
Forststr., Friedrich-Engels-Str., Fuchspöhler Weg, Gartenhäuser, 
Gartenstr., Gerichtsstr., Goethestr., Görnitzer Weg, Hainstr., Hart-
mannsgrüner Waldweg, Heimstättenstr., Heinrich-Heine-Str., Hofer 
Str., Höhenweg, Kantor-Georgie-Str., Karl-Marx-Platz, Kirchplatz, 
Lauterbacher Str., Lessingstr., Letzter Heller, Lindenstr., Louisen-
str., Markt, Marktstr., Mosenstr., Obere Kirchstr., Oberhermsgrüner 
Weg, Oststr., Pestalozzistr., Pfortenstr., Poetenweg, Raasdorfer Str., 
Rosa-Luxemburg-Str., Rosenmüllerstr., Rudolf-Breitscheid-Platz, 
Schafhäuser, Schlehenweg, Schloßstr., Schmidtstr., Schönecker 
Str., Schulstr., Stephanstr., Tanzermühle, Teichgasse, Teichstr., Un-
tere Kirchstr., Unterer Höhenweg, Vogelherdweg, Voigtsberger 
Str., Waldstr., Walkmühlenhäuser, Wallstr., Walther-Rathenau-Str., 
Weberstr., Wiesenstr., Zum Lauterbacher Steinbruch, die Ortsteile 
Görnitz, Hartmannsgrün, Oberhermsgrün, Unterhermsgrün und 
Raasdorf sind mit allen Straßen dem Schulbezirk zugeordnet

Grundschule „Am Stadion“, Gebäude Kita "Am Stadion"
Otto-Riedel-Str. 4-6, 08606 Oelsnitz/Vogtl.  
Telefon (03 74 21) 2 72 10 im Sekretariat der Schule 

Montag  12.09.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag 13.09.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr

Der Schulbezirk umfasst folgende Gemeinden, Ortsteile und 
Straßen:
Adolf-Damaschke-Str., Alte Bahnhofstr., Alte Plauensche Str., Am 
Bahnhof, Am Mühlgraben, Am Steinbruch, Am Winkel, An der Ra-
schauer Flurgrenze, August-Bebel-Str., Bachstr., Bahnhofstr., Brun-
nenstr., Carl-Wilhelm-Koch-Str., Elsterstr., Gerberstr., Grabenstr., 
Heppeplatz, Karl-Liebknecht-Str., Lutherstr., Marienstr., Melan-
chthonstr., Michaelisstr., Mittelstr., Mittelweg, Mühlstr., Nordstr., 
Obermarxgrüner Weg, Otto-Riedel-Str., Paul-Apitzsch-Str., Paul-
Rebhuhn-Str., Plauensche Str., Postberg, Querstr., Raschauer Str., 
Schillerstr., Schleizer Str., Schönbrunner Str., Steinmühlenhäuser, 
Stiftsweg, Straße des Friedens, Südstr., Talsperrenstr., Taltitzer Str., 
Theumaer Str., Thomas-Müntzer-Weg, Unterlosaer Weg, Unter-
marxgrüner Str., Untermarxgrüner Weg, Wehrstr., Weststr., Wie-
sengrund, Willy-Brandt-Ring, Windmühlenweg, Zum Raschauer 
Grund, die Ortsteile Göswein, Magwitz, Planschwitz und Taltitz und 
die Gemeinde Bösenbrunn sind mit allen Straßen dem Schulbezirk 
zugeordnet

Grundschule Eichigt
Dorfstr. 60, 08626 Eichigt  
Telefon (03 74 30) 52 92 im Sekretariat der Schule

Donnerstag 25.08.2022 von 08:00 bis 12:00 Uhr  
 und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 26.08.2022 von 08:00 bis 12:00 Uhr

Der Schulbezirk umfasst folgende Gemeinden:
Eichigt, Triebel/Vogtl., Mühlental 

Grundschule unterm Regenbogen Bobenneukirchen -
staatlich genehmigte Ersatzschule
Kieselackerweg 1, 08606 Bösenbrunn/OT Bobenneukirchen 
Tel.: 037434 799744, E-Mail: sek.gs.bnk@futurum-vogtland.de

Anmeldung im Zeitraum vom 01.06.2022 bis 30.09.2022; 
im Einzelfall auch später, Quereinstieg in höhere Klassen ist 
ebenfalls möglich, Schulbesichtigung und persönliches Ge-
spräch nach Voranmeldung oder zum Tag der offenen Tür 
am 18. Juni möglich.

Bis zur staatl. Anerkennung der Schule ist es notwendig, dass Sie 
als Eltern Ihr Kind zeitgleich an Ihrer zugewiesenen staatlichen 
Grundschule anmelden. Über diese findet auch die Koordination 
der Termine der Schuleingangsuntersuchung statt.

Ev. Grundschule Oelsnitz – staatlich anerkannte Ersatzschule 
Telefon: (03 74 21) 5 42 62 
Pestalozzistraße 32, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Montag 04.09.2022 von 07:30 - 17:00 Uhr
Dienstag 05.09.2022 von 07:30 - 17:30 Uhr

Unbedingt notwendige Unterlagen für die Schulan-
meldung an der jeweiligen Schule:

Die Geburtsurkunde ist bitte mitzubringen.
Bitte beachten Sie, dass zur Schulanmeldung die Un-
terschriften beider Sorgeberechtigter benötigt werden. 
Falls ein Elternteil verhindert ist, muss eine Vollmacht 
des verhinderten Sorgeberechtigten vorgelegt werden. 
Bei alleinigem Sorgerecht legen Sie bitte einen amtli-
chen Nachweis des Jugendamtes vor, dass keine ge-
meinsame elterliche Sorge besteht.
Bringen Sie bitte auch den Impfausweis zur Prüfung des 
Nachweises zum Masernschutz mit.

SCHULANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2023/2024
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Polizeiverordnung
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. zugleich als 

erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.  

vom 10. Februar 2022

Auf Grund von § 1 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit §§ 32, 34 
bis 39 des Gesetzes über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse 
und Datenverarbeitung der Polizeibehörden des Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Polizeibehördengesetz – SächsPBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389) hat 
der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. am 7. Juli 2021 
und der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 
Oelsnitz/Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl., am 2. Feb-
ruar 2022 folgende Polizeiverordnung erlassen:
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Abschnitt 1
Allgemeine Regelungen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Großen Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl. und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und 
Triebel/Vogtl.

§ 2 Begriffsbestimmung
(1)  Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 

die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen 
ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet. Dazu gehören 
insbesondere die Fahrbahn, Parkplätze, Seiten- und Randstrei-
fen, Radwege, Gehwege, Durchlässe und Böschungen.

(2)  Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewid-

meten oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen 
ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand.

(3)  Grün-, Erholungs- und öffentliche Anlagen sind allgemein zu-
gängliche, gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der 
Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes dienen. Zu den Grün- und Erholungsanlagen gehören 
unter anderem auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein zu-
gängliche Kinderspielplätze, Sportplätze, Bolzplätze, Teiche so-
wie die Ufer und Böschungen von Gewässern.

Abschnitt 2
Umweltschädliches Verhalten

§ 3 Abspritzen und Waschen von Fahrzeugen
Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen ist un-
tersagt. Das Waschen ist nur ohne Waschzusätze im Sinne einer 
Oberwäsche erlaubt, wenn dadurch keine Glatteisbildung oder Ver-
schmutzung auf öffentlichen Straßen verbunden ist. In Grün- und 
Erholungsanlagen sowie an öffentlichen Gewässern ist das Wa-
schen von Fahrzeugen verboten.

§ 4 Benutzung öffentlicher Brunnen
Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestim-
mung genutzt werden. Es ist verboten, sie zu beschmutzen sowie 
das Wasser zu verunreinigen.

§ 5 Tierhaltung
(1)  Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Menschen, 

Tiere oder Sachen nicht belästigt oder gefährdet werden.
(2)  Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Tier, außer 

Katzen, im öffentlichen Verkehrsraum entsprechend § 2 dieser 
Verordnung nicht ohne eine hierfür geeignete Aufsichtsperson 
frei herumläuft. Im Sinne dieser Vorschrift geeignet ist jede 
Person, der das Tier, insbesondere auf Zuruf, gehorcht und die 
zum Führen des Tieres körperlich in der Lage ist. Auf Kinder-
spielplätzen und auf ausgewiesenen öffentlich zugänglichen 
Liegewiesen ist das Mitführen von Tieren verboten.

(3)  In entsprechend ausgewiesenen Grün- und Erholungsanla-
gen sowie allgemein in Fußgängerbereichen und bei größeren 
Menschenansammlungen muss der Hundeführer den Hund 
an der Leine führen. Zudem müssen Hunde in größeren Men-
schenansammlungen einen Maulkorb tragen.

(4)  Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen sowie 
anderer Tiere, die ebenso wie diese durch Körperkraft, Gift 
oder Verhalten Personen gefährden können, hat der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. diesen Sachverhalt unverzüglich an-
zuzeigen. 

§ 6 Verunreinigung durch Tiere
(1)  Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, die Flä-

chen im Sinne von § 2 dieser Verordnung durch ihre Tiere ver-
unreinigen zu lassen.

(2)  Die entgegen Absatz 1 durch Tiere verursachten Verunreini-
gungen sind von dem jeweiligen Tierführer unverzüglich zu 
beseitigen.

§ 7 Taubenfütterungsverbot
Es ist verboten, im gesamten Gebiet der Großen Kreisstadt Oels-
nitz/Vogtl. und den Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/
Vogtl. freilebende Tauben zu füttern.

Abschnitt 3
Öffentliche Beeinträchtigung

§ 8 Aggressives Betteln, andere öffentliche 
Beeinträchtigungen

Auf Flächen im Sinne von § 2 dieser Verordnung ist untersagt,
a) aggressiv zu betteln. Aggressives Betteln liegt bei besonders 

aufdringlichem Betteln vor, insbesondere wenn der Bettler dem 
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Passanten den Weg zu verstellen versucht, ihn durch Zupfen 
oder Festhalten an der Kleidung körperlich berührt, ferner, wenn 
der Passant beschimpft wird, weil er nichts geben will,

b) durch aggressives Verhalten, welches durch Alkohol- oder 
Rauschmittelgenuss hervorgerufen ist, insbesondere besondere 
Aufdringlichkeit in Form von wiederholtem Anfassen oder in den 
Weg stellen, andere mehr als unvermeidbar zu beeinträchtigen 
oder

c) die Notdurft zu verrichten.

§ 9 Abbrennen offener Feuer
(1)  Für das Abbrennen von offenen Feuern ist die Erlaubnis der 

Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. erforderlich. Keiner Erlaubnis 
bedürfen kleine Lagerfeuer, Koch- und Grillfeuer mit trocke-
nem unbehandeltem Holz in befestigten Feuerstätten oder mit 
handelsüblichen Grillmaterialien wie Grillbrikett oder Grillholz-
kohle in handelsüblichen Grillgeräten. Die Feuer sind so abzu-
brennen, dass hierbei keine Belästigung Dritter durch Rauch 
oder Gerüche entsteht.

(2)  Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auflagen ver-
bunden werden, wenn Umstände bestehen, die ein gefahrlo-
ses Abbrennen nicht ermöglichen. Solche Umstände können 
insbesondere extreme Trockenheit, große Hitze, starker Wind, 
die unmittelbare Nähe des Waldes oder die unmittelbare Nähe 
eines Lagers mit feuergefährlichen Stoffen sein.

§ 10 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen
(1) Auf Flächen gemäß § 2 dieser Verordnung ist ohne Erlaubnis 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. untersagt, außerhalb von 
zugelassenen Plakatträgern wie beispielsweise Plakatsäulen 
oder Anschlagtafeln zu plakatieren, andere als dafür zugelas-
sene Flächen insbesondere in Wartehäuschen zu beschriften 
oder zu bemalen. Dies gilt auch für bauliche oder sonstige An-
lagen, die von öffentlichen Straßen oder Grün- und Erholungs-
anlagen einsehbar sind. 

(2) Die Erlaubnis steht im pflichtgemäßen Ermessen der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. Sie wird auf Zeit oder Widerruf er-
teilt. Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden. Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach 
anderen Vorschriften wird durch diese Erlaubnis nicht berührt.

§ 11 Ablagerung von Schüttgut und Schutz der  
Tageswassereinläufe

(1)  Als Schüttgut angelieferte Materialien und Brennstoffe wie 
Sand, Kohlen, Koks und ähnliche Stoffe sind unverzüglich, spä-
testens an dem der Anlieferung folgenden Tag aus dem öf-
fentlichen Verkehrsraum zu beseitigen, soweit nicht durch eine 
Erlaubnis abweichendes geregelt ist.

(2) Tageswassereinläufe in Straßen sind nur für die Ableitung von 
Oberflächenwasser zugelassen. Es ist verboten, Verunreinigun-
gen, wie Rückstände von Baumaterialien, feste Brennstoffe 
oder Wasserschadstoffe, einzuleiten.

§ 12 Benutzung von Wertstoffcontainern und
sonstigen Abfallbehältern, Verbot von Verunreinigungen

(1)  Sammelbehälter für Glas, metallische Abfälle und ähnliche Be-
hälter dürfen Montag bis Samstag, soweit der Tag nicht auf 
einen Feiertag fällt, von 7:00 bis 19:00 Uhr benutzt werden.

(2)  Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände 
auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stellen.

(3)  Es ist nicht gestattet, größere Abfallmengen in die zur allge-
meinen Benutzung aufgestellten Abfallbehälter einzubringen. 
Insbesondere das Einbringen von in Haushalten oder Gewer-
bebetrieben angefallenen Abfällen ist untersagt.

(4)  Jegliche Verunreinigung öffentlicher Straßen, Gehwege und 
der Grün- und Erholungsanlagen ist verboten. Unzulässig ist 
das Wegwerfen und Zurücklassen von Abfall, insbesondere von 
Lebensmittelresten, Papier, Pappe, Kartonagen, Glas, Blechdo-
sen, Kaugummi, Zigarettenkippen. 

(5)  Restmüllbehälter wie Müllkübel, Behälter für getrennt zu sam-
melnde Abfallfraktionen insbesondere für Altpapier, Bioabfall, 
Leichtverpackungen sowie Sperrmüll dürfen zum Zweck der 
Leerung oder Abholung erst ab 15:00 Uhr am Vortag des Ab-
holtermins auf öffentliche Straßen, Gehwege und Plätze ge-
stellt werden. Die Restmüllbehälter und Behälter für getrennt 
zu sammelnde Abfallfraktionen sind noch am Tag der Leerung 
wieder zu entfernen.

Abschnitt 4
Schutz gegen Lärmbelästigung

§ 13 Schutz der Nachtruhe
(1)  Die Nachtruhe umfasst die Zeiten von:
 Montag bis Freitag  je von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
  und von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
 Samstag  von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr 
  und von 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
 Sonntag oder Feiertag von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr
  und von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr.
 An dem Tag, auf den ein Feiertag folgt, entfällt die abendliche 

Nachtruhe. Alle Handlungen die geeignet sind, die Nachtruhe 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu stören, sind zu 
unterlassen.

(2)  Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. kann im Einzelfall Ausnah-
men vom Verbot des Absatz 1 zulassen, wenn besondere öf-
fentliche Interessen die Durchführung der Maßnahme während 
der Nacht erfordern.

§ 14 Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern,
Musikinstrumenten und Ähnliche zur Außenbeschallung

(1)  Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiederga-
begeräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder 
elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur so be-
nutzt werden, dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Instrumente bei 
offenen Fenstern und Türen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen 
betrieben oder gespielt werden.

(2)  Absatz 1 gilt nicht:
a)  bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten, Großveranstaltun-

gen, Messen, Vereins- und ähnlichen Festen im Freien, Kon-
zerten und bei Veranstaltungen, die einem herkömmlichen 
Brauch entsprechen,

b)  für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.
(3)  Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. kann auf Antrag bei Vor-

liegen eines besonderen Anlasses oder öffentlichen Interesses 
befristet und unter Auflagen Ausnahmen genehmigen. 

§ 15 Lärm aus Veranstaltungsstätten
(1)  Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aus Veran-

staltungsstätten oder Versammlungsräumen innerhalb im Zu-
sammenhang bebauter Gebiete oder in der Nähe von Wohn-
gebäuden kein Lärm nach außen dringt, durch den andere 
unzumutbar belästigt werden. Fenster und Türen sind erfor-
derlichenfalls geschlossen zu halten.

(2)  Gaststätten mit Außenbewirtschaftung sind an die Nachtruhe 
gemäß § 13 dieser Verordnung gebunden. Ausnahmen sind im 
Einzelfall genehmigungspflichtig.

§ 16 Lärm von Sport- und Spielplätzen
Öffentlich zugängliche Sport- und Kinderspielplätze, die weniger 
als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen nur bis 
zum Eintritt der Dunkelheit, höchstens aber bis 22:00 Uhr genutzt 
werden. Im Einzelfall können auf Antrag andere Benutzungszeiten 
durch die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. festgelegt werden.

§ 17 Lärm durch häusliche Arbeiten
(1)  Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer 

zu stören, dürfen in der Zeit von
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 Montag bis Freitag  von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr
   von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr
 an Samstagen  von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr
   von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr
 nicht ausgeführt werden.
 Zu den Haus- und Gartenarbeiten im Sinne dieser Vorschrift 

gehören insbesondere der Betrieb von Arbeitsgeräten mit Ver-
brennungsmotoren, Rasenmähern und Motorhämmern, das 
Sägen, Holzspalten, Hämmern, Bohren, Schleifen, Ausklopfen 
von Teppichen, Matratzen und Betten.

(2)  An den Sonn- und Feiertagen sind ruhestörende Arbeiten ver-
boten.

(3)  Absätze 1 und 2 gelten nicht für Arbeiten im Bereich der Land-
wirtschaft sowie bei akuten Not- oder Havariefällen. 

§ 18 Böllern und Salutschießen mit Vorderladerwaffen
Wer außerhalb von Schießstätten mit Böllern, Böllerkanonen, 
Standböller, Handböller, Gasböller oder Salut mit Vorderlader-
waffen schießen will, bedarf der Erlaubnis der Großen Kreisstadt 
Oelsnitz/Vogtl. Die Erlaubnis ist mindestens zwei Wochen vor dem 
Ereignis unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Anlass bei der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. zu beantragen.

Abschnitt 5
Schutz der Grün- und Erholungsanlagen

§ 19 Ordnungsvorschriften
(1) In Grün-, Erholungs- und öffentlichen Anlagen ist es untersagt:

1.  Anpflanzungen, Rasenflächen und sonstige Anlagenflächen 
außerhalb der Wege und Plätze und der besonders freige-
gebenen entsprechend gekennzeichneten, Flächen zu betre-
ten, Gegenstände, Bauwagen, Fahrzeuge und Ähnliche abzu-
stellen oder zu parken,

2.  außerhalb der Kinderspielplätze und entsprechend gekenn-
zeichneten Tummel- und Bolzplätzen zu spielen oder sport-
liche Übungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe Dritter 
gestört oder Besucher belästigt werden können, 

3.  Bänke, Schilder, Hinweise, Plastiken, Einfriedungen und an-
dere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, 
zu beschmutzen oder zu entfernen,

4.  zu nächtigen oder zu lagern im Sinne eines behelfsmäßigen 
Einrichtens an einer Stelle zum Zwecke der Unterkunft,

5.  sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wege-
sperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedungen 
und Sperren zu überklettern,

6.  Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagen-
teile zu verändern oder aufzugraben und Feuer zu machen,

7.  Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfer-
nen,

8.  Hunde frei umher laufen zu lassen,
9.  Hunde auf Kinderspielplätze und Liegewiesen mitzunehmen
10. Öffentliche Brunnen, Wasserbecken und Gewässer entgegen 

ihrer Zweckbestimmung zu benutzen, sie zu beschmutzen, 
das Wasser zu verunreinigen, feste oder flüssige Gegenstän-
de in sie einzubringen oder soweit dies nicht ausdrücklich 
zugelassen ist, darin zu waschen, zu baden sowie Tiere darin 
baden zu lassen,

11.  außerhalb der freigegebenen und speziell gekennzeichneten 
Bereiche Eisflächen zu betreten,

12.  Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benutzen sowie au-
ßerhalb der dafür gekennzeichneten Stellen zu reiten, Rad zu 
fahren oder zu zelten,

13.  Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen. Dies gilt 
nicht für Kinderwagen und fahrbare Krankenfahrstühle sowie 
für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht 
gefährdet werden.

(2) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und Spielgeräte 
dürfen nur von Kindern entsprechend der ausgeschilderten Al-
tersstufen benutzt werden.

Abschnitt 6
Anbringen von Hausnummern

§ 20 Hausnummer
(1)  Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude, spätestens an dem 

Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Großen 
Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl., den Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt 
oder Triebel/Vgtl. festgesetzten Hausnummer in arabischen 
Ziffern zu versehen.

(2)  Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus 
einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummern-
schilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind 
in einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der Straße zugekehr-
ten Seite des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Ge-
bäudeeingang oder, wenn sich der Gebäudeeingang nicht an 
der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der dem Grund-
stückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. 
Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, können die 
Hausnummern am Grundstückszugang angebracht werden.

(3)  Die Große Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. kann im Einzelfall etwas 
anderes bestimmen, soweit dieses im Interesse der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung geboten ist.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 21 Zulassung von Ausnahmen
Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann 
die Große Kreisstadt als Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. Ausnah-
men von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, so-
fern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 39 des Sächsischen Polizeibe-

hördengesetzes (SächsPBG) handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1.  entgegen § 3 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen abspritzt, 

eine Unterbodenwäsche durchführt oder in Grün- und Er-
holungsanlagen, an öffentlichen Gewässern wäscht oder 
beim Waschen Glatteis erzeugt,

2.  entgegen § 4 öffentliche Brunnen entgegen Ihrer Zweckbe-
stimmung benutzt, beschmutzt oder verunreinigt,

3.  entgegen § 5 Absatz 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass 
andere Menschen, Tiere oder Sachen belästigt oder gefähr-
det werden,

4.  entgegen § 5 Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass Tiere, außer 
Katzen, im öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne geeignete 
Aufsichtsperson frei herumlaufen,

5.  entgegen § 5 Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass der Hund 
angeleint ist bzw. einen Maulkorb trägt,

6.  entgegen § 5 Absatz 4 das Halten gefährlicher Tiere der 
Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. nicht unverzüglich an-
zeigt,

7.  entgegen § 6 Absatz 2 die durch Tiere verursachten Verun-
reinigungen nicht unverzüglich entfernt,

8.  entgegen § 7 Tauben füttert,
9.  entgegen § 8 aggressiv bettelt, durch Alkohol- oder Rausch-

mittelgenuss hervorgerufenes Verhalten andere mehr als 
unvermeidbar beeinträchtigt oder die Notdurft verrichtet,

10.  entgegen § 9 Absatz 1 ein Feuer abbrennt, obwohl er dazu 
keine Erlaubnis besitzt,

11.  entgegen § 9 Absatz 2 ein Feuer abbrennt oder die damit 
verbundenen Auflagen nicht einhält,

12.  entgegen § 10 Absatz 1 plakatiert oder nicht dafür zugelas-
sene Flächen insbesondere in Wartehäuschen beschriftet 
oder bemalt,

13.  entgegen § 11 Absatz 1 als Schüttgut angelieferte Materi-
alien nicht fristgerecht aus dem öffentlichen Verkehrsraum 
entfernt,
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14.  entgegen § 11 Absatz 2 in Tageswassereinläufe Verunreini-
gungen einleitet,

15.  entgegen § 12 Absatz 1 Wertstoffe außerhalb der zugelas-
senen Zeiten in die Wertstoffcontainer einwirft,

16.  entgegen § 12 Absatz 2 Abfälle, Wertstoffe oder andere 
Gegenstände auf oder neben die Wertstoffcontainer stellt,

17.  entgegen § 12 Absatz 3 größere Abfallmengen oder Ab-
fälle, die in Haushalten oder Gewerbebetrieben anfallen, in 
die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten Abfallbehäl-
ter einbringt,

18.  entgegen § 12 Absatz 4 Abfall insbesondere Lebensmittel-
reste, Papier, Pappe, Kartonagen, Glas, Blechdosen, Kau-
gummi, Zigarettenkippen auf öffentlichen Straßen, Geh-
wegen und in Grün- und Erholungsanlagen wegwirft und 
zurücklässt,

19.  entgegen § 12 Absatz 5 Restmüllbehälter (Müllkübel) und 
Behälter für getrennt zu sammelnde Abfallfraktionen ins-
besondere für Altpapier, Bioabfall, Leichtverpackungen 
sowie Sperrmüll zum Zwecke der Leerung bzw. Abholung 
außerhalb der zugelassenen Zeiten auf öffentliche Straßen, 
Gehwege und Plätze abstellt,

20.  entgegen § 13 Absatz 1 ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 13 Absatz 2 zu besitzen, die Nachtruhe ande-
rer mehr als unvermeidbar stört,

21.  entgegen § 14 Absatz 1 Rundfunk- und Fernsehgeräte, 
Lautsprecher, Musikinstrumente oder ähnliche Geräte so 
benutzt, dass andere unzumutbar belästigt werden,

22.  entgegen § 15 Absatz 1 aus Veranstaltungsstätten oder 
Versammlungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, 
durch den andere unzumutbar belästigt werden,

23.  entgegen § 16 Sport- oder Spielstätten benutzt,
24.  entgegen § 17 Absatz 1 und 2 Haus- oder Gartenarbeiten, 

die die Ruhe anderer stören, außerhalb der zugelassenen 
Zeiten ausführt,

25. entgegen § 18 ohne Erlaubnis Böller und Salut aus Vorder-
laderwaffen schießt, 

26.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 1 Anpflanzungen, Rasen-
flächen und sonstige Anlagenflächen betritt oder Gegen-
stände, Bauwagen, Fahrzeuge und Ähnliche abstellt oder 
parkt,

27.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 2 außerhalb der Kin-
derspielplätze und der entsprechend gekennzeichneten 
Tummel- und Bolzplätze spielt oder sportliche Übungen 
betreibt und dadurch die Ruhe Dritter stört oder Besucher 
belästigt,

28.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 3 Bänke, Schilder, Hin-
weise, Plastiken, Einfriedungen und andere Einrichtungen 
beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt, so-
weit nicht der Tatbestand der Sachbeschädigung verwirk-
licht ist,

29.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 4 in den Grün- und Erho-
lungsanlagen nächtigt oder lagert,

30.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 5 sich außerhalb der 
freigegebenen Zeiten in den Grün- und Erholungsanlagen 
aufhält, Wegsperren beseitigt oder verändert oder Einfrie-
dungen und Sperren überklettert, 

31.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 6 Wege, Rasenflächen, 
Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile verändert, auf-
gräbt oder Feuer macht,

32.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 7 Pflanzen, Laub, Kom-
post, Erde, Sand oder Steine entfernt,

33.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 8 Hunde frei umherlau-
fen lässt,

34.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 9 Hunde auf Kinderspiel-
plätze und Liegewiesen mitnimmt,

35.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 10 Brunnen, Wasserbecken 
und Gewässer nicht entsprechend nutzt, sie beschmutzt, 
Wasser verunreinigt, feste oder flüssige Gegenstände ein-
bringt, wäscht, badet oder Tiere darin baden lässt,

36.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 11 Eisflächen außerhalb 
der freigegebenen und speziell gekennzeichneten Berei-
che betritt,

37.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 12 Schieß-, Wurf- oder 
Schleudergeräte benutzt sowie außerhalb der dafür ge-
kennzeichneten Stellen reitet, zeltet oder Rad fährt,

38.  entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 13 Parkwege befährt 
oder Fahrzeuge abstellt,

39.  entgegen § 19 Absatz 2 Turn- und Spielgeräte benutzt,
40.  entgegen § 20 Absatz 1 als Hauseigentümer die Gebäude 

nicht mit den festgesetzten Hausnummern versieht,
41.  entgegen § 20 Absatz 2 unleserliche Hausnummernschil-

der nicht unverzüglich erneuert oder Hausnummern nicht 
entsprechend § 20 Absatz 2 anbringt,

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Absatz 2 des Säch-
sischen Polizeibehördengesetz (SächsPBG) und § 17 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit 
einer Geldbuße von mindestens fünf Euro und höchstens fünf-
tausend Euro, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung mit höchstens 
zweitausend Euro geahndet werden.

§ 24 Gültigkeit anderer Rechtsvorschriften
Die Bestimmungen höherrangiger Bundes- oder Landesgesetze so-
wie spezialgesetzlicher Rechtsnormen bleiben von den Regelungen 
dieser Rechtsverordnung unberührt.

§ 25 Inkrafttreten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung vom 28. November 2012 
außer Kraft. 

Oelsnitz/Vogtl. den, 10. Februar 2022

Mario Horn
Oberbürgermeister

§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Starkregen- und Hochwasserereignis 
im Juli 2021 – Friständerung für Förderanträge von 

Privatpersonen und Unternehmen
Das Starkregen- und Hochwasserereignis im Juli 2021 verursachte 
in Teilen Sachsens erhebliche Schäden an Gebäuden, baulichen An-
lagen und Gegenständen von Privathaushalten und Unternehmen 
sowie innerhalb der öffentlichen Infrastruktur. Zur Unterstützung 
bei der Schadensbeseitigung und dem nachhaltigen Wiederaufbau 
stellt der Bund über den Freistaat Sachsen Fördermittel zur Verfü-
gung.
Die Frist für die Antragstellung auf finanzielle Hilfen für Unterneh-
men, Private, Vereine und Kirchen wird jetzt auf den 30. Septem-
ber 2022 vorverlegt. Bis zu diesem Datum können noch Anträge 
auf Unterstützung bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank 
- (SAB) als Antrags- und Bewilligungsstelle gestellt werden. Ziel ist, 
die nicht benötigten Mittel in die Beseitigung der infrastrukturellen 
Schäden insbesondere in die öffentliche Infrastruktur zu lenken. Die 
Beantragung der Fördermittel ist seit Dezember 2021 möglich. Als 
ursprüngliche Antragsfrist war der 30. Juni 2023 gesetzt.
Die Fördersätze entsprechen den Vorgaben des Bundes: Betroffene 
Unternehmen und Privathaushalte erhalten einen Fördersatz von 
bis zu 80 Prozent. Weiterhin ist ein förderunschädlicher Maßnah-
mebeginn ausgesprochen, so dass mit den Maßnahmen zur Scha-
densbeseitigung bereits begonnen werden konnte.
Die »Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur 
Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021« sowie 
die »Richtlinie Starkregen- und Hochwasserschäden – beihilferele-
vante Billigkeitsleistungen 2021« regeln die Voraussetzungen für 
die Bewilligung von Hilfsmaßnahmen und die Umsetzung. Grundla-
ge für die Richtlinien ist die mit dem Bund am 10. September 2021 
geschlossene »Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe«, welche 
den Umfang und die Bedingungen der Bundeshilfen beinhaltet.
Auf den Freistaat entfallen, basierend auf den ersten Schadenser-
hebungen, rund 134 Millionen Euro. Rund 80 Prozent der Schäden 
betreffen die öffentliche Infrastruktur - wie beispielsweise Trinkwas-
ser- und Abwasseranlagen, insbesondere aber Straßen, Brücken und 
Gewässer in kommunaler Baulast. Die tatsächliche Schadenssumme 
im Bereich der kommunalen Infrastruktur wird nach Durchführung 
des Maßnahmeplanverfahrens im April 2022 belastbar feststehen. 
Es zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass die Schäden die vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel übersteigen. Die Antrags-
frist für die Schadensbeseitigung an der kommunalen Infrastruk-
tur bleibt unverändert der 30. Juni 2023 (gemäß Richtlinienteil D 
der „RL Starkregen- und Hochwasserschäden – Billigkeitsleistungen 
2021“).
Die Änderung der Richtlinien wird mit der Veröffentlichung im 
Sächsischen Amtsblatt in Kraft treten. Voraussichtliches Erschei-
nungsdatum ist der 28. April 2022. www.sab.sachsen.de

Bergfried wird offiziell eingeweiht
Nachdem in den letzten zweieinhalb Jahren umfassende Sanie-
rungsarbeiten am Bergfried auf Schloss Voigtsberg erfolgten und 
der Turm erhöht und begehbar gemacht wurde, wird er am Sams-
tag, dem 14. Mai 2022, offiziell eingeweiht. Ab Sonntag, dem  
15. Mai 2022, „Internationalen Museumstag“, ist er für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Allen an diesem Projekt Beteiligten gilt an die-
ser Stelle unser herzlicher Dank und unsere Anerkennung.
.......................................................................................................................................

Gedenktafel wird enthüllt 
Frieden ist ein ganz wichtiges Gut auf unserer Erde. Gerade in die-
sen politisch bewegten Zeiten wird uns dies immer wieder deutlich 
vor Augen geführt. Nachdem wir mehrfach die Enthüllung der Ge-
denktafel verschieben mussten, die an den Todesmarsch erinnert, 
bei dem am 28. Februar 1945 ca. 800 jüdische Frauen und Mädchen 
bei bitterer Kälte durch die Straßen unserer Stadt getrieben wur-
den, soll die Enthüllung nun am Sonntag, dem 8. Mai, um 11:00 
Uhr am Zöphelschen Haus erfolgen. Als Termin wurde bewusst 
der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und des damit 
verbundenen Untergangs des Nationalsozialismus gewählt. Mit der 
Gedenktafel soll an den Todesmarsch durch Oelsnitz/Vogtl. erin-
nert werden und sie soll gleichzeitig Gedenken und Mahnung in 
der Gegenwart sein. Die Initiative zum Anbringen der Gedenktafel 
hat im Übrigen der Oelsnitzer Ekkehard Brückner gemeinsam mit 
Ronny Hager ergriffen, denen in diesem Zusammenhang unser be-
sonderer Dank gilt. 
.......................................................................................................................................

Das Finanzamt Plauen informiert zur 
Grundsteuerreform

In der Woche ab 16.05.2022 erhalten alle derzeit dem Finanzamt 
Plauen bekannten Grundstückseigentümer für ihre im Vogtland-
kreis gelegenen wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens 
(alle Grundstücke ohne Land- und Forstwirtschaft) ein Informati-
onsschreiben. Bei Grundstücksgemeinschaften wird das Schreiben 
nicht an alle Beteiligten verschickt; Empfänger ist nur ein Mitei-
gentümer. In der Woche ab 13.06.2022 werden nach dem selben 
System Informationsschreiben für Grundstücke der Land- und 
Forstwirtschaft versandt. Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft mit der Grundsteuerre-
form ein Systemwechsel in der Besteuerung eintritt. Bisher schuldet 
der Nutzer der Flächen die Grundsteuer; ab 01.01.2025 geht die-
se Verpflichtung auf den Grundstückseigentümer über. Die Über-
mittlung der Erklärungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte 
hat in digitaler Form zu erfolgen. Ab dem 1. Juli 2022 steht unter 
http://www.elster.de eine kostenlose Möglichkeit zur Verfügung, 
die Feststellungserklärung elektronisch abzugeben. Ein bereits 
bestehendes Nutzerkonto kann hierfür verwendet werden. Auch 
ist es möglich, vorhandene Registrierungen für die Übermitt-
lung der Angaben von Angehörigen zu nutzen. Soweit noch nicht 
vorhanden empfiehlt es sich, bereits vor Beginn des Abgabezeit-
raums für die Erklärungen (01.07.2022 bis 31.10.2022) unter http:// 
www.elster.de eine Registrierung durchzuführen. Für Eigentümer 
von Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen und un-
bebauten Grundstücken ist ab Juli 2022 eine vereinfachte digitale 
Übermittlung geplant. Informationen enthält die Internetseite htt-
ps://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de/. Mit der 
Erstellung der Erklärungen können Angehörige steuerberatender 
Berufe (ohne Lohnsteuerhilfevereine) beauftragt werden. Wenn im 
Ausnahmefall die technischen Voraussetzungen zur digitalen Über-
mittlung nicht vorhanden sind (insbesondere kein PC/Laptop/Tablet 
mit Internetzugang verfügbar), kann als sogenannter „Härtefall“ die 
Erklärung in Papierform abgegeben werden. In diesem Fall kön-
nen die Vordrucke ab ca. Anfang Juli 2022 im Finanzamt Plauen 
abgeholt werden bzw. werden diese auf Anfrage zugeschickt. Die 
Vordruckanforderung kann ab Juli 2022 telefonisch unter (0 37 41) 
71 89-99 00 erfolgen. Maßgebend für die Erklärungspflicht sind die 
Eigentumsverhältnisse und der Sachstand zum 01.01.2022. Weichen 
die Angaben im Informationsschreiben von den tatsächlichen Ver-
hältnissen zum 01.01.2022 ab, wird gebeten, die Änderungen unter 
Angabe des Aktenzeichens schriftlich als Brief (Finanzamt Plauen, 
Europaratstraße 17, 08523 Plauen) oder Email (poststelle@fa-plau-
en.smf.sachsen.de) dem Finanzamt zu übersenden bzw. die korrek-
ten Daten in der Feststellungserklärung zu übermitteln. Änderungen 
nach dem 01.01.2022 sind für die Hauptfeststellung zunächst un-
beachtlich. In diesem Fall bleibt die Erklärungspflicht beim Grund-
stückseigentümer zum Stichtag 01.01.2022. Weitergehende Infor-
mationen zu den rechtlichen Vorgaben und zur Erklärungspflicht 
können unter www.grundsteuer.sachsen.de abgerufen werden. Der 
Flyer „Die neue Grundsteuer“ https://publikationen.sachsen.de/
bdb/artikel/39574 enthält darüber hinaus Hinweise, welche Anga-
ben in der Regel für die Erklärungserstellung benötigt werden. Für 
Rückfragen ist während der Öffnungszeiten des Finanzamtes Plauen 
die Servicenummer (0 37 41) 71 89-99 00 erreichbar.
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Verleihung der Bürgerpreise der Stadt Oelsnitz/Vogtl.
In der Stadtratssitzung am 30. März wurden die Bürgerpreise 2021 
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. für herausragendes ehren-
amtliches Engagement verliehen. Diese Ehrung wird seit vielen Jah-
ren dankenswerterweise unterstützt von der Stiftung der „Sparkas-
se Vogtland“ Geehrt wurden Petra Dässel und Heike Wenske von 
der Abteilung Kinder-
sport des TSV Oelsnitz/
Vogtl., Dietmar Koczy, 
langjähriger Vorsitzen-
der des Gewerbeverban-
des Oelsnitz/Vogtl. e. V. 
und Marcel Ranacher, 
Vorsitzender des Mo-
torsportclub Oelsnitz 
e. V. Annett Wunderlich, 
Regionaldirektorin der 
Sparkasse Vogtland am 
Standort Oelsnitz/Vogtl., 
überreichte als Aner-
kennung eine Urkun-
de. Oberbürgermeister 
Mario Horn überreichte 
ebenfalls eine Urkunde 
der Großen Kreisstadt 
Oelsnitz/Vogtl. sowie je 225 Euro als symbolische Würdigung des 
ehrenamtlichen Engagements. Petra Dässel und Heike Wenske 
leiten seit vielen Jahren die Abteilung Kindersport des TSV Oelsnitz/
Vogtl. Auf spielerische Art und Weise führen die beiden Übungs-
leiterinnen bereits kleine Kinder ans Sporttreiben heran. Dabei be-
treuen sie teilweise bis zu 80 Kinder gleichzeitig. Neben Kinder-
sport werden auch Kindersportfeste und Sportabzeichenabnahmen 
durchgeführt. Dietmar Koczy war jahrelanger Vorsitzender des 
Gewerbeverbandes Oelsntiz/Vogtl. In dieser Funktion setzte er sich 

sehr intensiv für die Durchführung von Festen in der Stadt Oelsnitz/
Vogtl. ein. Er organisierte mehrmals das Oelsnitzer Sperkenfest und 
hob Veranstaltungen wie die Handwerker- und Edelholzmesse, den 
Oelsnitzer Automarkt und natürlich den Unternehmerstammtisch 
aus der Taufe. Er verstand es hervorragend, alles bis ins Feinste zu 

planen und Unternehmen 
und Vereine in die geplan-
ten Feste einzugliedern 
und einzubeziehen. Diet-
mar Koczy war auch ein 
unentbehrliches Binde-
glied zur Stadtverwaltung. 
Auch sein intensives Enga-
gement für die Erstellung 
der Oelsnitzer Postmei-
lensäule ist zu erwähnen. 
Marcel Ranacher ist seit 
vielen Jahren im Motor-
sport aktiv. Früher selbst 
Rennfahrer, widmet er sich 
mittlerweile insbesonde-
re dem Trailsport. Mit der 
Durchführung von Veran-
staltungen und Ostdeut-

schen Meisterschaften durch den Motorsportclub Oelsnitz e. V., 
dessen Vorsitzender er ist, wird der Namen unserer Stadt Oelsnitz/
Vogtl. noch bekannter gemacht. Marcel Ranacher betreibt am Box-
bachweg eine Trial-Strecke. Die Kinder- und Jugendarbeit auf dem 
Gebiet des Trailsports wird beim MSC e. V. sehr großgeschrieben. 
Zahlreiche Sportler des Vereins nehmen deutschlandweit erfolg-
reich an Wettkämpfen teil. Wir gratulieren nochmals auf diesem 
Wege und bedanken uns für den großen Einsatz zum Wohle un-
serer Stadt. 

Foto: Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl.
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GEMEINSAM - FÜR IHRE SICHERHEIT!

NACHRUF
Wir trauern um unseren Kameraden, den

Brandmeister

Günter Bergner
1938 - 2022

Wir verlieren mit ihm einen stets einsatzbereiten und  
guten Kameraden, der sich über 65 Jahre lang in der  

FF Bösenbrunn engagiert hat.

Wir trauern mit den Angehörigen und werden ihm stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.

Bürgermeister Bösenbrunn Gemeindewehrleiter Die Kameraden
Berthold Valentin Rico Steudel der FFW Bösenbrunn

Feuerwehrkameraden und -kameradinnen 
sind ständig aktiv

Unsere Ortsfeuerwehren haben ihre jährlichen Jahreshauptver-
sammlungen wie immer ordnungsgemäß durchgeführt. Über zahl-
reiche Einsätze, Übungen und Ausbildungen konnten die jeweiligen 
Wehrleiter berichten. Ebenso organisierten und beteiligen sich die 
Ortswehren, trotz Corona-Pandemie, wieder an öffentlichen Festen 
und Veranstaltungen. 

In den Freiwilligen Feuerwehren Sachsgrün und Posseck stand auch 
die Wahl der Wehrleitungen für die nächsten 5 Jahre auf der Ta-
gesordnung. Und so erhielten die bisherigen Wehrleitungen wieder 
das Vertrauen ihrer Kameraden in

Sachsgrün: Wehrleiter Matthias Degenkolb
 Stellvertreter Andreas Fischer
Posseck: Wehrleiter Lutz Heydeck
 Stellvertreter René Geier

Diese jährlichen Versammlungen wurden wiederum genutzt, um 
Ehrungen und Beförderungen von Kameraden und Kameradinnen 
vorzunehmen bzw. neue Kameraden in die FF aufzunehmen.

Und so wurden geehrt:
60 Jahre Mitgliedschaft in der FF Gerhardt Dümmler, Triebel
50 Jahre Mitgliedschaft Fritz Eske, Triebel
 Rainer Keßler, Triebel
 Jürgen Richter, Sachsgrün
40 Jahre Mitgliedschaft Thomas Gruß, Triebel
10 Jahre Mitgliedschaft Danny Schneider, Posseck

Herzlichen Dank für eure äußerst wichtige ehrenamtliche Arbeit 
zum Wohle von uns allen.

von links: Andreas Fischer; Matthias Degenkolb 

rechts: Lutz Heydeck, es fehlt René Geier 
(Fotos: Gemeindeverwaltung Triebel/Vogtl.)

Ehrungen

Zur letzten Gemeinderatssitzung am 12. April wurden 3 Kamera-
den der Schönbrunner Feuerwehr für Ihre langjährigen Dienste 
geehrt. Da die sonst jährliche Auszeichnungsveranstaltung auf-
grund der Pandemie nicht durchgeführt wurde, überreichten der 
Bürgermeister Herr Valentin, der Gemeindewehrleiter Herr Steudel 
sowie der stellv. Gemeindewehrleiter und stellv. Ortswehrleiter der 
FW Schönbrunn Herr Neumerkel die Ehrungen und Präsente. Das 
Feuerwehr-Helfer Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst wurde 
an den Kameraden Maik Löffler und für 40 Jahre aktiven Dienst an 
die Kameraden Friedhold Fuchs und Harry Lang überreicht. Neben 
dem Ehrenzeichen 
erhielten die Ka-
meraden die Ver-
leihungsurkunde, 
einen Präsentkorb 
und einen Blumen-
strauß überreicht. 
Im Anschluss wur-
den dann die Ka-
meraden mit einem 
großen Dank an ihr 
ehrenamtliches En-
gagement verab-
schiedet. Foto: Gemeindeverwaltung Bösenbrunn

Kontaktdaten

Freiwillige Feuerwehr  
der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl.
Rudolf-Breitscheid-Platz 8, 08606 Oelsnitz/Vogtl.
Tel.: (03 74 21) 2 24 61
www.ff-oelsnitz.de
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Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.

Nr. 1
28. Januar 2022

02.02. 14:30 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
04.02. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
05.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
06.02. 09:30 Gottesdienst, Kirche Triebel
06.02. 10:00  Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
06.02. 10:00 Familienkirche, Kirche Taltitz
09.02.  14:00  Treff der Selbsthilfegruppe Parkinson, Cafeteria der 

Wohnanlage „An der Katharinenkirche“
12.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
13.02. 09:30 Gottesdienst, St. Margareten Kirche Bobenneukirchen
13.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
13.02. 14:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
14.02. 09:30 Kreativtreff: Bilderrahmen zum Valentistag, 

Zoephelsches Haus
14.02. 14:00 Winterferien: Liebe ist … - Rundgang zum Valentinstag, 

Schloß Voigtsberg
16.02. 15:00 Winterferien: Mineralienforscher, Schloß Voigtsberg
17.02. 10:00 Start der Ausstellung „Die Halbmond Teppichfabrik - 

damals und heute“, Zoephelsches Haus
18.02. 18:00 Treff des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V., GV Stephanstraße
19.02. 15:00 Winterferien: Schneeflöckchen Weißröckchen – 

winterliches Kreativangebot, Schloß Voigtsberg
19.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
20.02. 15:00 Winterferien: Der Liederdieb - Liederkrimi mit Puppen, 

Menschen und Musik, Schloß Voigtsberg
20.02. 09:30. Gottesdienst, St. Katharinen-Kirche Eichigt
20.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi
21.02. 09:30 Kreativtreff: Fensterbilder mit Bügelperlen verschönern, 

Zoephelsches Haus
21.02. 10:00 Bücherbus an der Grundschule Eichigt, Eichigt
22.02. 14:30 Blutspende, Oberschule Oelsnitz
23.02. 14:00 Winterferien: Auf geht‘s nach Tibet - Entdeckungsreise, 

Schloß Voigtsberg
26.02. 14:00 Preisskat des Skatclub Oelsnitz/Vogtl. e.V. um den 

Sternquellpokal, GV Stephanstraße
26.02. 14:00 Winterferien: Beweg mal - Burggeschichten, 

Stop-Motion-Film-Workshop, Schloß Voigtsberg
26.02. 18:00 Heilige Messe in der Borromäus-Kirche Oelsnitz/Vogtl.
27.02. 09:30 Gottesdienst, Kirche Posseck
27.02. 10:00 Gottesdienst, Stadtkirche St. Jakobi

Vorschau März 2022
31.03. 20:00 Irish Folk mit modernem Songwriting: Salt House, 

Katharinenkirche

Änderungen vorbehalten

Musiktheater für Kinder
Passend in den Winterferien bieten die Museen Schloß Voigtsberg 
am 20. Februar ab 15:00 Uhr das Musiktheater „Der Lederdieb“ an. 
Dabei entführen die Musiker Solo und Meikel des „Musiktheaters 
Spielart“ die Kinder in ihr neues Programm: denn eigentlich wol-
len sich die mühsam eingeübten Lieder zum ersten Mal vorstellen. 
Doch diese sind aus ihrem Liederbuch verschwunden. Gemeinsam 
mit den Steppkes begeben sich die Musiker auf Spurensuche. So 
entwickelt sich eine spannende Liedersuche zum Mitmachen, Mit-
lachen und Mitdenken, an deren Ende sich wie im richtigen Krimi 
natürlich alles aufklären wird. Das dabei dann auch Puppen eine 
wichtige Rolle spielen, ist fast schon selbstverständlich. Das Pro-
gramm ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen, der Eintritt beträgt 
5,00 Euro für die Steppkes, 7,00 Euro für Erwachsene. Interessierte 
werden gebeten, sich vorher telefonisch unter (03 74 21) 72 94 84 
oder per Mail an museen@schloss-voigtsberg.de anzumelden, die 
aktuell geltenden Nachweisregelungen sind zudem zu beachten.

Sperkentipp im Februar

Jeden Dienstag und Freitag Wochenmarkt mit Händlern und Erzeugern aus der Region in der Zeit von 
08:00 - 14:00 Uhr – Marktplatz, Oelsnitz/Vogtl. 

MUSIKTHEATER SPIELART
DER LIEDERDIEB

SCHLOß VOIGTSBERG
20. FEBRUAR 2022    15.00 UHR
KINDER 5,00 €     ERW. 7,00 €

ZUVERLÄSSIGER 
ZUSTELLER (m/w/d) GESUCHT,

der einmal monatlich 
eines der neben stehenden 

Gebiete oder alle mit 
dem Stadtanzeiger bedient.

Die Amtsblätter werden bei 
Ihnen zu Hause angeliefert.

Bitte wenden Sie sich an 
den Verlag unter:

Tel. 0170 / 350 73 66
E-Mail: hg@pcc.gmbh

WIR SUCHEN SIE  als  ZUSTELLER
für die VERTEILUNG 

des STADTANZEIGERS in

Ottengrün 

Burkhardtsgrün

Hartmannsgrün

+++  REKLAMATIONSMELDUNG  +++

Sie haben den Stadtanzeiger nicht erhalten? 
Bitte beantworten Sie uns dazu folgende Fragen!

Ich habe den Stadtanzeiger nach dem letzten Freitag im Monat .................................................................................

☐ nicht erhalten  ☐ nicht pünktlich erhalten. Erst am ....................

☐ wiederholt nicht erhalten. Seit .......................  wurde er nicht mehr zugestellt.

Mein Name ist: .......................................................................................
ich wohne in: Straße ............................................... Hausnummer ..........
PLZ .................. Ort ..................................................  ggf. Ortsteil ...................................................

Meine Telefonnummer für Rückmeldung zur Reklamation ist:
..................................................  ggf. mobil .............................................................................

Datum: ......................................

Reklamationsergebnisse können am einfachsten per Mail an Sie mitgeteilt werden. 

Für Rückmeldungen bitte Ihre E-Mail-Adresse angeben: ........................................................................

Sie können Ihre Reklamation per E-Mail: helko.grimm@pccweb.de, per Post: Printhouse Colour Concept, Helko Grimm, Dorfstr. 6, 
08539 Rosenbach/V. OT Fasendorf senden, telefonisch der Druckerei mitteilen (01 70) 3 50 73 66 oder bei der Stadtverwaltung 
Oelsnitz/Vogtl. melden (03 74 21) 73-0 oder 73-112.

Stadtanzeiger
Amts- und Mitteilungsblatt 

der Großen Kreisstadt Oelsnitz/Vogtl. 
und der Gemeinden Bösenbrunn, Eichigt und Triebel/Vogtl.
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Wir liefern Begeisterung – nachhaltig.
Eine Marke der Stadtwerke OELSNITZ/V.

Aktuelle Baustelleninformation Karl-Liebknecht-Str.

Der dritte und vierte Abschnitt der Baumaßnahme haben
am 19.04.2022 begonnen und umfassen die Bauarbeiten für 
den Rest der Karl-Liebknecht-Straße bis zur Kreuzung 
Adolf-Damaschke-Straße und auf dieser weiter bis zur 
Einmündung Paul-Apitzsch-Straße. In diesem Bereich erfolgt 
wiederum eine Vollsperrung. Die Zufahrt für Anwohner zu den 
Grundstücken wird wie in den vorausgegangenen Bauphasen 
durchgehend gewährleistet.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 
Wir bemühen uns, die unvermeidlichen Einschränkungen 
zeitlich so kurz wie möglich zu halten.

Ihre Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH

Boxbachweg 2 · 08606 Oelsnitz/V.
Tel 037421 408-40 · E-Mail beratung@vogtland-energie.de
Notrufe Strom 037421 27945, Gas/Wärme 037421 21538

Auf Entdeckungs-
tour im Vogtland
Vogtland-Energie belohnt Ihre Treue und
schenkt Ihnen als Kunden oder Neukunden
das Gutscheinheft. Monat für Monat:
Rabatte, spannende Abenteuer oder
Leckereien. Der Gutschein Mai gewährt
Ihnen 15 % Rabatt auf einen Einkauf bis
50 Euro (inkl. Mwst.) in der Blumenwelt 
Bauer in Pöhl OT Möschwitz.

Jetzt anfordern unter beratung@swoe.de 
oder 037421 408-40.

zum Ausbildungsbeginn 2022 in dem Ausbildungsberuf:

· Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Infos unter: www.swoe.de/unternehmen/karriere/

Auszubildende gesucht!

www.vogtland-energie.de

INFORMATIONEN DER STADTWERKE OELSNITZ/V. www.stadtwerke-oelsnitz.de

Öffnungszeiten:
13. – 31. Mai
von 10:00 – 18:00 Uhr

01. Juni – 31. August 
von 10:00 – 20:00 Uhr

01. – 04. September
von 10:00 – 18:00 Uhr FIREBIRDS

mit Rock‘n‘Roll der Extraklasse
und charmanten Comedy-Einlagen

www.elstergarten.de

Saisoneröffnung des Freibades
am 13. Mai 2022, 10 Uhr

25. Juni 2022
Freibad Elstergarten
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n Blumenwelt Bauer

Hauptstraße 49 ∙ 08543 Pöhl OT Möschwitz

Für Wegbegleiter
und Neukunden.

Jetzt Tickets sichern!
Tel.: 037421 408-0 · info@swoe.de



Stadtanzeiger · 29. April 202222

SPORTNACHRICHTEN

 Wandersperken Oelsnitz e. V. 

07.05.  Wanderfahrt ins Wandergebiet Hainich mit Baum-
wipfelpfad und Besichtigung von Bad Langensalza; Ab-
fahrt 07:00 Uhr mit Bus am ehemaligen Schützenhaus in 
Oelsnitz/Vogtl.; Rückfahrt gegen 16:00 Uhr

20.-22.05. Vereinsmitglieder der Wandersperken Oelsnitz nehmen 
aktiv am 11. Sächsischen Wandertag in Plauen teil. 
Dabei werden auch vom Verein für einzelne Wanderun-
gen Wanderleiter gestellt.

Weitere Informationen sind auch auf Homepage des Vereins  
www.wandersperken.de erhältlich.

Wanderung fällt aus
Die 20. Wanderung "Durch die Schönecker Wälder - rund um die 
Bergstadt Schöneck" – SSW, die eigentlich am 19. Juni stattfinden 
sollte, wurde nach einem Beschluss des Vorstandes der Oelsnitzer 
Wandersperken vom Terminkalender gestrichen. Grund ist hierbei 
der zeitgleich stattfindende Festumzug zum 900. Stadtjubiläums 
Plauens. Eine Verlegung auf einen anderen Termin war nicht mög-
lich. Die 20. SSW wird ein weiteres Mal auf das folgende Jahr verlegt.

Wandersperken ziehen Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung der Wandersperken Oelsnitz im 
April ist Bilanz gezogen worden. Hier verfolgten 63 der derzeit 81 
Vereinsmitglieder die Ausführungen des Vereinsvorsitzenden Pe-
ter Tröger zur Bilanz der Jahre 2020 und 2021. Der Schwerpunkt 
seiner Ausführungen galt dabei aber dem vergangenen Jahr, da 
die Wanderaktivitäten 2020 sehr eingeschränkt werden mussten 
und erst im vergangenen Frühjahr die Vereinswanderungen und 
Veranstaltungen wieder beginnen konnten. Dabei kam es, trotz 
Einschränkungen, zu 32 Vereinswanderungen, meistens mit einer 
Teilnehmerzahl zwischen 25 und 40 Personen, eine Tageswander-
fahrt nach Oberwiesenthal und eine Wochenwanderfahrt nach Arzl 
(Pitztal Tirol). Insgesamt legten die Wandersperken voriges Jahr 
zirka 4.700 Kilometer zu Fuß zurück. Zudem lobte der Vorsitzende 
die engagierte Arbeit der neun aktiven Wanderleiter sowie das so-
ziale Engagement der Mitglieder untereinander, dass sich auch in 
der Hilfe und Unterstützung insbesondere während der Pandemie 
bis gegenwärtig zeigte. Höhepunkte im Vereinsleben waren u.a. 
die Teilnahme "140 Jahre VGWV" in Schönberg, die Kräuterwande-
rung im Bereich Pfaffenberg/Bösenbrunn, die im Oktober erstmals 
durchgeführte Wanderung "Ins Blaue" mit anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein, die Kinderwanderung in den Herbstferien 
gemeinsam mit den Verantwortlichen vom Schloß Voigtsberg so-

 SV Merkur 06 Oelsnitz e. V.
1. Mannschaft (Landesklasse West) 
01.05. 15:00 SV Merkur 06 Oelsnitz :  

  FSV Grün-Weiß Klaffenbach
22.05. 15:00 SV Merkur 06 Oelsnitz : SV Tanne Thalheim
2. Mannschaft (Vogtlandklasse)
Zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der Neueinteilung der Staffel 
nach der Hinrunde noch nicht bekannt. Weitere Informationen sind 
auf der Internetseite des Vereins unter www.svmerkur.de erhältlich.

Neue Mini-Tore für die Kleinsten
Aufgrund der steigenden Anzahl von Kindern, vor allem der ganz 
jungen Jahrgänge, hat der SV Merkur 06 Oelsnitz e. V. Ende letz-
ten Jahres vier Mini-Tore bestellt, welche vor kurzen eingetroffen 
sind. Da auch die neue Spielart "Funino", ein Kleinfeldspiel mit vier 

Toren, immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, hat 
Jugendleiter Maximilian 
Merkel sich nach Un-
terstützung umgesehen 
und konnte entspre-
chende Sponsoren ge-
winnen.

Die neuen Mini-Tore des SV 
Merkur (Foto: Karsten Re-
pert)

wie der im Februar stattgefundene "Vogtländische Winterwander-
tag" in Schöneck. Zudem belegte der Verein bei "Sterne des Sports" 
der Volksbank Vogtland einen hervorragenden 3. Platz. Leider legte 
nach seiner vierjährigen Amtszeit als Vorsitzender Peter Tröger, aus 
gesundheitlichen und persönlichen Gründen, seine Funktion nie-
der. Der Verein dankte ihm für seine engagierte Vereinsarbeit. Im 
Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde der neue Vorstand 
gewählt, die Funktion des Vorsitzenden wurde nicht besetzt. Im ak-
tuellen Wanderjahr wird der Verein nach außen vom Vorstand Öf-
fentlichkeitsarbeit Ulrich Müller vertreten. Mit einem gemeinsamen 
Abendessen und einem stimmungsvollen Auftritt der Bläsergruppe 
der Achtklässler der Oelsnitzer Oberschule klang der Abend aus.
.......................................................................................................................................

Neu gewählter Vorstand: (von links) Birgit Haymann, Ines Schneider, Ulrich 
Müller, Rainer Petzold, Margit Gerstner, Werner Scherzer, Matina Müller, Karin 
Hanitzsch, Annerose Henkel (Foto: Wandersperken Oelsnitz/Vogtland e. V.)

Dartclub in Bobenneukirchen gegründet
In der Gemeinde Bösenbrunn wurde in den letzten Monaten ein 
neuer Verein, der „Bobner Dartclub e. V.“, gegründet. Der Verein hat 
viel Zeit investiert und sich im Saal des Kleintierzuchtvereins S17 
Bobenneukirchen e. V. einen Dartraum eingerichtet. Interessierte, 
die Lust haben, können gerne ein paar Pfeile dienstags ab 19:30 
Uhr im Vereinsheim der Kleintierzüchter S17 Bobenneukirchen e. V. 
an der Hohle 4 im Ortsteil Bobenneukirchen werfen. Nähere Infor-
mationen sind beim Vorstand des Vereins unter der E-Mail bdc@
servus-mail.de erhältlich.
.......................................................................................................................................

König Mineralöle GmbH
Dorfstr. 1
08233 Treuen 
OT Hartmannsgrün
Tel.: (03 74 68) 23 62
Fax: (03 74 68) 23 75
www.koenig-heizoel.de
koenig-heizoel@t-online.de
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TSV Taltitz sucht neue Mitglieder

Interessierte, die Tischtennis spielen und Lust haben, eine Verstär-
kung für den TSV 1906 Taltitz zu werden, sind zum Probetraining 
aufgerufen. Dieses findet jeweils montags in der Zeit von 19:00 bis 
21:00 Uhr in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums, Willy-
Brand-Ring 13, statt. Weitere Informationen sind bei Peter Busse 
unter der Telefonnummer (01 71) 1 29 10 58 erfragbar.

➢ Lieferservice innerhalb 24 Std.

➢ digitaler und telefonischer Vorbestellservice

➢ Präventionsanalysen 
(Stuhlanalysen, Haar-Mineralsto� -Analyse, Vitamin D, …)

➢ Termine für individuelle Beratungen möglich 
(Naturheilkunde, Medikationsanalysen, Ernährungsberatung…)

➢ kundenfreundliche Ö� nungszeiten

➢ freundliche, persönliche Betreuung

➢ über 90% der nachgefragten Arzneimittel 
sofort verfügbar

WIR SIND IMMER FÜR UNSERE KUNDEN DA!

Unser Service

Inhaberin: Apothekerin
Constanze Süßdorf-Schönstein e.K.

Markt 7 | 08606 Oelsnitz / Vogtl.

www.marktapotheke-oelsnitz.de

Ö� nungszeiten: Mo–Fr 7.15–18.30 Uhr
 Sa 8.00–12.30 Uhr

ANRUFE    bitte unter (037421) 475-0

aus Ihrer Markt-Apotheke

9. - 14. MAI

20% RABATT

11. Mai

BERATUNGSWOCHE 
"FERNREISE & SONNE"

Unser Dankeschönabend

Denken Sie an den Muttertag!
Bei uns � nden Sie die 
passenden Geschenke!

8. Mai

auf alle vorrätigen Sonnen-, 
Insektenschutz & Reisestrümpfe 
(gültig vom 02.-31.05.2022) gilt nicht für Sonderan-
gebote & Aktionsware, keine Doppelrabattierung

WORKSHOP ERNÄHRUNGSBERATUNG

"MIT VOLLEN TELLERN ZUM 
WUNSCHGEWICHT" 
im Seminarraum Ihrer Markt-Apotheke, 
10 € pro Kurs - Wir bitten um Anmeldung. 

18. MAI
Teil 1 (von 4) 

 ab 17 Uhr

NACHRUF
Viel zu früh verstarb im Alter von 69 Jahren

Bernd Sittig
13.08.1952      19.03.2022

Wir verabschieden uns von einem liebenswerten  
immer hilfsbereiten Menschen, der bei vielen Tischtennis- 
vereinen im Vogtlandkreis sehr beliebt und anerkannt war.

Wir trauern mit den Angehörigen.
Er wird uns stets in guter Erinnerung bleiben.

Deine Freunde vom 
TSV 1906 Taltitz

Stadtmeisterschaften im Tischtennis
Die mittlerweile 27. Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im 
Tischtennis findet am 20. Mai in der Turnhalle der Ober-

schule Oelsnitz. statt. Bereits um 15:00 Uhr startet der Wettbewerb 
der Schüler und Jugendlichen, dabei wird keine Startgebühr er-
hoben. Die Meisterschaft der Aktiven und Nichtaktiven startet ab 
18:00 Uhr, hier beträgt die Startgebühr 3,50 Euro. Meldeschluss 
ist jeweils zehn Minuten vor Wettkampfbeginn, startberechtigt sind 
alle Oelsnitzer, alle Mitglieder Oelsnitzer Vereine und Schüler an 
Oelsnitzer Schulen.
.......................................................................................................................................

  TSV Oelsnitz - Handball 

1. Männermannschaft - Bezirksliga 
01.05. 16:00 Uhr  SG Chemnitzer HC
08.05. 16:00 Uhr  VfB Lengenfeld 1908
22.05. 16:00 Uhr  BSG Wismut Aue
2. Männermannschaft - Kreisliga 
01.05. 14:00 Uhr  Schönheider Handballer
08.05. 12:00 Uhr  SG Handball Oberland I
.......................................................................................................................................

 Wanderfreunde Triebeltal e. V. 

06.05. Wanderung nach Skalna in Tschechien (ca. 9 km); Treff-
punkt ist um 10:00 Uhr am Wanderparkplatz in Schönberg

14.05. Wanderung rund um Epprechtstein (ca. 11 km); Treff-
punkt ist um 08:00 Uhr am Kulturhaus Triebel (Fahrge-
meinschaften) oder um 09:00 Uhr am Wanderparkplatz 
Epprechtstein – Anmeldung bis 6. Mai notwendig

21.05. Sächsischer Wandertag in Plauen; Treffpunkt für die 
Wanderung mit Rainer Ittner nach Syrau incl. Besuch der 
Drachenhöhle (ca. 10 km - Rückwanderung über Wind-
mühle dann insgesamt ca. 18 km) ist um 08:30 Uhr am 
Parktheater Plauen; Treffpunkt für die Kräuterwanderung 
mit Dolores Weck (ca. 6 km) ist um 10:30 Uhr am Parkthe-
ater Plauen

22.05. Vereinsradtour mit E-Bike (ca. 50 km) oder ohne Elektro-
antrieb (ca. 20 km); Treffpunkt ist um 09:30 Uhr am Park-
platz des Freibades Elstergarten Oelsnitz/Vogtl.

29.05. Teilnahme an der 42. Erlbacher Bergwanderung; Treff-
punkt ist um 08:30 Uhr am Vogtländischen Freilichtmuse-
um Eubabrunn, Waldstraße 2a , 08258 Markneukirchen/
Eubabrunn oder individuell

Weitere Informationen und Termine sind auch unter www.wander-
freunde-triebeltal.de erhältlich.
.......................................................................................................................................
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 Schützengilde zieht positive Bilanz
Mit 74 Sportschützen ist die 1. Bürgerliche Schützengil-

de zu Oelsnitz/Vogtland e. V., nach Auerbach und Adorf, mittlerwei-
le zum drittgrößten Schießsportverein im Vogtland angewachsen. 
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung, in der auch richtungs-
weisende Beschlüsse wie die Aufstellung einer historischen Artil-
lerie-Abteilung, ausführlich präsentiert von Aron Fläschendräger 
und Thomas Lehniger, gefasst wurden, erfolgten zudem zahlreiche 
Ehrungen. Vorgenommen vom Geschäftsführer des Kreissportbun-
des Vogtland e. V., Michael Degenkolb, sowie vom Vorsitzenden 
des Fördervereins Sporthilfe Vogtland e. V., Thomas Hennig, erhiel-
ten Peter Fritzsch und Danny Nagrodzki die bronzene Ehrennadel 
des Landessportbundes Sachsen. Vom Sächsischen Schützenbund 
wurde Pascal Schön mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeich-
net. Selbige Ehrung - jedoch in Silber - erhielt die Schatzmeiste-
rin Patricia Fläschendräger, auch Andreas Tiepner wurde diese 
Ehre zu teil. Weitere Informationen und Termine sind zudem unter  
www.schuetzengilde-oelsnitz.de erhältlich.

 ASV-Judokas erfolgreich
Bei der der Landeseinzelmeisterschaft Sachsen der un-

ter 13jährigen in Rodewisch startete mit Dominik Roth vom ASV 
Oelsnitz e. V. der frischgebackene Bezirksmeister. Nach einem Frei-
los und einem klaren Sieg lieferte er sich einen packenden Halb-
finalkampf gegen den Leipziger Titelträger. Der Kampf ging über 
die volle Distanz und konnte vom Oelsnitzer durch Kampfrichter-
entscheid gewonnen werden. Im Finale wartete dann der technisch 
vielseitige Meister des Bezirkes Dresden. Nach anfänglichen Prob-
lemen fand Roth besser in den Kampf und konnte kurz vor Schluss 
durch Ippon die Goldmedaille gewinnen. Die anderen Judokas 
des ASV Oelsnitz e. V. starteten unterdessen beim Pokalturnier der 
Stadt Werdau in Langenhessen. Unter 235 Startern aus 27 Verei-
nen schlugen sich die Sperkenstädter sehr gut. Sieger wurden in 
ihren Altersklassen Philip Mironov und Julian Ratke. Silber ging an 
Alex Oleinik, Damian Hertel und Diego Hoffmann. Bronzemedail-
len holten Yannick Ratke, Niclas Dölling und Silas Prang. Aktuelle 
Informationen zum Verein und den Trainingszeiten sind auch unter  
www.asv-oelsnitz.de erhältlich.

Erreichten sehr gute Platzierungen in Langenhessen: die Judokas des ASV 
(Foto: ASV Oelsnitz e. V.)
.......................................................................................................................................

Leichtmetallfelge Altair, 
Schwarz-Silber  
• 7,5J × 19", ET48
• Für OCTAVIA IV

Leichtmetallfelge Procyon, 
Schwarz-Rot  
• 7,0J × 17", ET51
• Für FABIA IV

Leichtmetallfelge Vega Aero, 
Schwarz-Silber  
• 7,0J × 18", ET39
• Für SCALA, KAMIQ
• Reduziert Windwiderstand

Leichtmetallfelge Cursa, 
Schwarz-Silber  
• 7,0J × 19", ET40
• Für KODIAQ

Räderwechsel und
Rädereinlagerung:

Wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung geehrt: Danny Nagrodzki, 
Peter Fritzsch, Pascal Schön, Patricia Fläschendräger und Andreas Tiepner 
(v.l.n.r.) (Foto: 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz/Vogtland e. V.)
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 Stadtmeisterschaften im Kegeln
Die diesjährige Stadtmeisterschaft der nichtaktiven Kinder, Jugend-
lichen, Frauen und Männer findet am Samstag, dem 7. Mai, von 
09:00 bis 17:00 Uhr in der Kegelbahn Alte Reichenbacher Str. 27 
statt. Gespielt werden 2 x 20 Kugeln in`s volle Bild, der Endlauf der 
zwölf besten aktiven Keglerinnen und Kegler um den Wanderpokal 
der Stadt Oelsnitz/Vogtl. findet am Sonntag, dem 8. Mai, in der Zeit 
von 09:00 bis 14:30 Uhr statt. Die Sieger und Platzierten erhalten 
Pokale und Urkunden, die Siegerehrung ist gegen 14:45 Uhr ge-
plant. Die Organisatoren des Kegelvereins Oelsnitz/Vogtl. e. V. wei-
sen darauf hin, dass eigene Turnschuhe mitzubringen sind. Weitere 
Informationen sind bei Heike Degen unter (03 74 21) 2 88 21 oder 
Peter Palm unter (03 74 21) 2 95 57 erhältlich.
.......................................................................................................................................

Aktuelles vom JC Dynamo Oelsnitz
Die Judoka vom JC Dynamo Oelsnitz/V. e. V. nahmen 
in den vergangenen Wochen an verschiedenen Wett-

kämpfen teil. So ging es nach Berlin zum Bundessichtungsturnier, 
dem Wonneberger-Cup. Dort starteten Leonard Stöhr, Marius Bai-
erl und Jonathan Heinze. Während Leonard Stöhr mit einem 3. Platz 
nach Hause fuhr, mussten die anderen beiden aber letztlich den 
erfahrenen Gegnern den Sieg überlassen und schieden vorzeitig 
aus. Dann folgte die Bezirkseinzelmeisterschaft der U 13. Lenn-
art Scherzer erkämpft hierbei in seiner Altersklasse einen guten 
5. Platz. Die anderen Teilnehmer an dieser Meisterschaft sind der 
letzte Jahrgang der U 11 und konnten erstmals Meisterschaftsat-
mosphäre erleben. Der dabei erzielte 5. Platz von Tom Röder ist ein 
tolles Ergebnis und lässt auf die Zukunft hoffen. Am Wochenende 
darauf lud der JV Ippon Rodewisch zum Vogtlandpokalturnier ein. 
Mit fünf Startern nahmen die Oelsnitzer hier teil, nicht zu schla-
gen war hier Tom Röder, der sich damit den Sieg holte. Pia Ma-
thes bestritt ihren ersten Wettkampf, meisterte die Situation mit 
viel Engagement und belegte mit einem Sieg den zweiten Platz. 
Für Jenny-Cheyanne Sachs war es ebenfalls der 1. Wettkampf, mit 
Platz 3 konnte sie die Heimreise antreten. Julius Heinze schied nach 
gewonnenen Auftaktkampf im zweiten Kampf leider mit Verletzung 
aus, genau wie bei Neo Hopf belegte er am Ende den vierten Platz. 
Anfang April fuhren die männlichen Judoka dann nach Langenhes-
sen. In der U11 erkämpfte sich Julius Heinze einen 5. Platz. Bei der 
U 15 konnte Leonard Stöhr das Turnier für sich entscheiden. Eine 
Bronzemedaille stark erkämpfen konnte sich Marius Baierl, ebenso 
wie Lennart Scherzer und Finn Hopf. Mit dem 5. Platz bei diesem 
Wettkampf beendete Jonathan Heinze in einer stark besetzten Lis-
te. Nach zwei Jahren Pause konnten die Vereinsmitglieder wieder 
zusammen wandern gehen. Die von Johannes Stirner organisierte 
Osterwanderung führte dabei rund um Bösenbrunn.
.......................................................................................................................................

Baumaschinen
Mietservice

Vogtland GmbH

Reichenbacher Verkehrsbetrieb und
Fahrschule GERLACH GmbH

Rosa-Luxemburg-Straße 27
08468 Reichenbach

03765 55 77 22

LKW-Kipper

Minibagger / Radlader
Hubarbeitsbühne 4x4

Transporter
Holzhäcksler  20cm 

Wohnmobil

LKW-Möbelkoffer 

www.bmv-gerlach.de
vermietung@rvb-gerlach.de info@bmv-gerlach.de
www.vermietung-rvb-gerlach.de

03765 38 24 87 6

PKW 
LKW

Nutzfahrzeugwaschanlageund KFZ-Service für
WIR VERMIETEN:

Rüttelplatte 
Bus
Transporter

Buntmetall-Handel  |  Oelsnitzer Landstr. 147  |  08527 Plauen/Oberlosa
Funk 0160 96716393  |  www.schrott-peter.de

BUNTMETALL-HANDEL
R A M O N A  P E T E R

Abhol- und Lieferservice, Kurierfahrten.
ALLES ZU SEHR GUTEN KONDITIONEN!

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB - CONTAINERDIENST

Ankauf:  Schrott - Metall - Bleibatterien
 Altpapier: 0,15 €/kg  
Container: Boden | Bauschutt | Beton 
Verkauf: BRENNSTOFFE aller Art | IBC Behälter

und Wartung

Maurermeister Liebender
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Die Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH -OEWOG- 
als ein kommunales Wohnungsunternehmen bewirtschaftet und ver-
waltet ca. 1.300 Wohnungen und Gewerbe. Wir suchen für unseren 
Standort Oelsnitz/V. zur Verstärkung unseres Teams eine/n

Immobilienkauff rau/-mann (m/w/d)

Nähere Angaben zum Stellenprofi l fi nden Sie unter www.oewog.de

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe 
Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins an die

Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH -OEWOG-
Adolf-Damaschke-Str. 99 
08606 Oelsnitz/Vogtl.
Tel.: 037421 495-0
E-Mail: info@oewog.de

Viel Applaus nach turbulenten 
Projektwochen

Im März war es endlich soweit: die 9. Klassen des Julius-Mosen-
Gymnasiums Oelsnitz/Vogtl. konnten das Ergebnis ihrer fast drei-
wöchigen Probenarbeit vorstellen. In zwei nahezu ausverkauften 
Vorstellungen präsentierten sie dem Publikum im König Albert 
Theater Bad Elster die Komödie „Fernsehen“ von Herbert Schopp-
mann, die mehr oder minder zufällig durchaus passende Parallelen 
zur aktuellen Realität lieferte. Im Vordergrund der Parodie stand 
natürlich in erster Linie die Unterhaltung, wenn auch so manche 
Szene den ein oder anderen ein wenig zum Nachdenken anregte. 
Für die Schülerinnen und Schüler bildeten die beiden Aufführun-
gen den Abschluss dreier spannender und lehrreicher, aber auch 
arbeitsintensiver Schulwochen. Durch die intensive Zusammenar-
beit konnten neue Freundschaften geschlossen und wertvolle Er-
fahrungen gesammelt werden, schließlich waren die anfallenden 
Aufgaben vielfältig: Von Kulissenbau über die gesamte Technik bis 
hin zu Programmheftgestaltung, Kostümzusammenstellung und 
natürlich Schauspielerei und Tanz lag (fast) alles in den Händen der 
Schüler. Das Publikum belohnte die Arbeit mit großem Applaus 
und die Mitwirkenden blicken dankbar auf drei turbulente und 
spannende Wochen zurück.

Viel Applaus für die Aufführungen gab es für die Neuntklässler des Gymna-
siums (Foto: Projektteam Theater des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz/
Vogtl.)
......................................................................................................................................

Internationaler Museumstag
Unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken." feiern die Mu-
seen in Deutschland, Österreich und der Schweiz den 44. Interna-
tionalen Museumstag. Dabei ist der diesjährige Museumstag am  
15. Mai auf Schloß Voigtsberg ein ganz besonderes Highlight: Nach 
über zweijähriger Bauzeit wird ein großes Ziel endlich erreicht. Nach 
Jahrzehnten der bausicherheitstechnischen Absperrung des altehr-
würdigen Bergfrieds auf Schloß Voigtsberg wird dieser nun endlich 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Erlebnis der Besteigung 
des beinahe 775 Jahre alten Gebäudeteils wird durch die Aussichts-
plattform bekrönt, die Weitblick verspricht. Um dem Interesse ge-
recht begegnen zu können, wird innerhalb der verlängerten Öff-
nungszeiten der Museen Schloß Voigtsberg von 10:00 bis 18:00 
Uhr alle halbe Stunde eine geführte Besteigung des Bergfrieds 
angeboten. Die Besichtigung an diesem Tag ist für die Besucher 
kostenfrei, eine Reservierung aufgrund der begrenzten Teilnehmer-
zahl jedoch zwingend erforderlich. Natürlich sind auch alle anderen 
Ausstellungen der Museen Schloß Voigtsberg an diesem Tag eben-
falls kostenfrei zugänglich. Mehr Informationen sowie Reservierun-
gen sind unter www.schloss-voigtsberg.de und unter der Rufnum-
mer der Museen Schloß Voigtsberg, (03 74 21) 72 94 84, erhältlich. 
Eigens hierfür wurde auch eine Online-Buchung eingerichtet. Diese 
ist auf der Internetseite der Museen, www.schloss-voigtsberg.de, 
im Menüpunkt „Onlineshop" verfügbar. Hier kann dann die ge-
wünschte Uhr-
zeit ausgewählt 
werden und der 
Platz zu Führung 
reserviert wer-
den.

Hoch oben erwar-
tet die Besucher ein 
toller Ausblick (Foto: 
Tourismusverband 
Vogtland e. V.)
.......................................................................................................................................
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Aktionen an der Grundschule  
„Am Karl-Marx-Platz“

Das Programm „kulturpass’t!“ bietet Schulklassen aus den Kul-
turräumen Vogtland-Zwickau und Erzgebirge-Mittelsachsen eine 
einzigartige Möglichkeit, mit Akteurinnen und Akteuren aus den 
Bereichen Kunst und Kultur zu kooperieren und kulturelle Bildungs-
projekte gemeinsam zu erleben und zu gestalten. Im laufenden 
Schuljahr machten die vierten Klassen der Schule zusammen mit 
ihren Klassenlehrerinnen Frau Feike und Frau Müller davon Ge-
brauch. Im Dezember erlebten sie bereits „Die Welt des Bücherma-
chens“ mit der Schriftstellerin Christina Röckl. Spannend und mit 
vielen Effekten untermalt stellte diese ihr Buch „Kaugummi verklebt 
den Magen“ vor, in dem es darum geht, mit welchen erdachten 
Geschichten Kinder oftmals veralbert werden. Danach konnten die 
Schüler selbst kreativ werden und ein Buch gestalten. Nun, im März 
machten sich die Klassen auf die Reise nach Plauen in die Galerie 
e.o.plauen. Hier erfuhren sie Interessantes aus dem Leben und Wir-
ken sowie über die Person Erich Ohser. In der Galeriewerkstatt be-
schäftigten sich alle dann mit einzelnen Bildgeschichten und gestal-
teten diese auf besondere Weise. Es entstand für jeden ein Buch, in 
dem die jeweilige Episode Farbe und Gestalt bekam. Zudem nahm 
die Klasse 4a an der Aktion „Kinder stark machen“ für ein sucht-
freies Leben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung teil 
und bestellte sich das Aktionspaket für den Sachunterricht. Nach 
inhaltlicher Bearbeitung des Themas nutzten die Kinder begeistert 
die zur Verfügung gestellten Materialien. Ob beim Tauziehen oder 
Vertrauensparcour, Spielen mit Luftballon oder Schwungtuch im 
Freien oder der Beschäftigung mit Malbüchern und Schreibspielen 
– bewusst gemacht werden sollte in jedem Fall, dass eine sinnvol-
le Freizeitgestaltung mit Freunden immer möglich ist, Freude und 
Entspannung bringt und somit auch das Selbstbewusstsein stärkt. 
Nach außen sichtbar gemacht wurde die Aktion auch durch das 
zur Verfügung gestellte 
Banner am Schulhof.

Sichtlich Spaß hatten die 
Schüler beim Erfinden und 
Gestalten eigener Geschich-
ten (Foto: Grundschule „Am 
Karl-Marx-Platz“)

Himmelfahrt des Dorfclubs
Der Dorfclub Tiefenbrunn e. V. lädt an Himmelfahrt zum geselli-
gen Beisammensein bei Musik und Kulinarik ein. Ob per Pedes, mit 
dem Fahrrad oder hoch zu Ross heißt der Verein die Besucher am  
26. Mai ab 10:00 Uhr an der Waldklause Tiefenbrunn willkommen. 
Weitere Informationen sind unter (03 74 30) 55 75 oder (01 76)  
37 08 42 21 erhältlich. 

.......................................................................................................................................

Kartenvorverkauf für den  
„Schlagerfrühling“

Der Kartenvorverkauf für den Schlagerfrühling, der am 18. Juni in 
Wiedersberg die Besucher anlockt, findet am 14. und 26. Mai so-
wie am 11. Juni jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus 
Wiedersberg statt.
.......................................................................................................................................
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C h r i s t o p h  A p i t z

R e c h t s a n w a l t

Untere Kirchstraße 1 · 08606 Oelsnitz/ Vogtl.
Tel.  03 74 21 / 72 640

E-Mail: kanzlei@ra-apitz.de

OT Reuth

Mitgliederversammlung des  
Heimatfördervereins

Anfang April führte der Heimatförder-
verein Oelsntiz/Vogtland e. V. seine dies-
jährige Mitgliederversammlung durch. 
Gleich nach der Eröffnung stellte der 
Vorsitzende Björn Fläschendräger den 
anwesenden Mitgliedern Sandro Piering 
vor, welcher Soziale Arbeit an der Staatlichen Studienakademie 
Breitenbrunn studiert und nun eine Semesterarbeit über den Verein 
zum Thema "Gemeinwesen" schreiben möchte. Im Rechenschafts-
bericht blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr, das mit 
dem Frühjahrsputz im Röhrholz, der Renovierung des Bolzplatzes 
an der „Alten Reichenbacher Turnhalle“ (in Zusammenarbeit mit 
der Zauberkugel e. V.) sowie mit den beiden neuen Projektreihen 
„Heimatblick“ und „Lehrpfad Vogtländischer Bergbau“ ambitio-
nierte Einsätze durchgeführt bzw. angestoßen hat, zurück. Auch im 
sozialen Bereich war der Heimatförderverein sehr engagiert, dazu 
zählt eine Oster- sowie eine Weihnachtsaktion für die Altenpflege-
heime Betesda und Goldene Sonne, die Aktion „Weihnachtswichtel 
besuchen den Kindergarten“ sowie die Briefkastenaktion „Weih-
nachtsgruß“ kurz vor Heiligabend. Nach Entlastung des Vorstandes 
konnten mit Steuerberater Jens Streubel und Gastwirtin Birgit Zapf 
vom Landgasthof Dreihöf zwei neue Fördermitglieder aufgenom-
men werden. Damit zählt der Verein nun 62 Mitglieder. Natürlich 
wurde auch ein Blick in die Zukunft gerichtet. Startschuss soll am 
30. April der Frühjahrsputz im Stadtwald Röhrholz werden, u.a. am 
Julius-Mosen-Denkmal, am Haller-Gedenkstein sowie an der Bahn-
unterführung zur Finkenburg. Weiterhin wird eine Informationstafel 
am Paul-Apitzsch-Blick zur Person des Namensgebers aufgestellt, 
um die Besucher über dessen Lebenswerk zu informieren. Zudem 
soll ein neuer Punkt des „Lehrpfades Vogtländischer Bergbau“ als 
Rast- und Informationspunkt hergerichtet werden. Auch der Bau 
eines kleinen Rastplatzes nahe dem Schloßfelsen im Vogelherd ist 
in Planung. Ehrgeizigstes Projekt bleibt die Renovierung der Ruine 
des Wettinturms. Im vergangenen Jahr konzentrierten sich der Ver-
ein dazu auf die Sammlung und Sicherstellung von Dokumenten 
und Informationen. In diesem Jahr folgen die ersten Arbeiten zur 
Mauersanierung und Umfeldpflege. Weitere Informationen sowie 
Projekte sind auch unter www.heimatfoerderverein-oelsnitz.de er-
hältlich.

Maibaumstellen auf dem Marktplatz
Am 1. Mai ab 10:00 Uhr findet das traditionelle Maibaumstellen 
auf dem Oelsnitzer Marktplatz statt. Zu Beginn werden die histo-
rischen Fahrzeuge des Vogtländischen Oldtimerclubs e. V., der in 
diesem Jahr sein sechzigjähriges Jubiläum begeht, sicherlich die 
Besucher begeistern, ehe diese dann zur Maiausfahrt starten. Mu-
sikalisch wird die Stadtkapelle Oelsnitz/Vogtl. e. V. hier die Umrah-
mung übernehmen. Ehe dann am Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, 
die Fahrzeuge des Oldtimerclubs zur Aufstellung auf dem Markt-
platz erneut eintreffen. Daneben sind Aktionen für die ganze Fa-
milie geplant.

.......................................................................................................................................

Bücherbus
Eichigt, Grundschule
Montag, 16.05. 10:00 – 12:00 Uhr
Bösenbrunn, OT Bobenneukirchen, Dorfplatz
Dienstag, 24.05. 08:30 – 11:30 Uhr
Triebel/Vogtl., Feuerwehr
Dienstag, 24.05. 12:30 – 14:30 Uhr
.......................................................................................................................................
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TelefonSeelsorge sucht Verstärkung
Die TelefonSeelsorge Südwestsachsen mit 
der Regionalstelle Vogtland in Auerbach 
sucht Verstärkung. Um das niederschwelli-
ge Gesprächs- und Seelsorgeangebot wei-
terhin rund um die Uhr per Telefon und online aufrecht zu erhalten, 
startet deshalb auch in diesem Jahr ein neuer Ausbildungskurs. In-
teressierte können sich per Telefon unter (01 76) 12 61 30 60 oder 
unter www.telefonseelsorge-sws.de informieren.
.......................................................................................................................................

Freistaat unterstützt Familienerholung
In den Urlaub zu fahren ist auch eine Frage des Geldes. Famili-
en und Alleinerziehende können jedoch bei knappem Geldbeu-
tel einen Zuschuss erhalten. Pro Jahr wird ein Urlaubsaufenthalt 
in Deutschland für die Dauer von 7 bis 14 Tagen vom Freistaat 
Sachsen unterstützt. Je nach finanzieller Situation ist ein Zuschuss 
von bis zu 9 Euro pro Tag und Person möglich. Dies wären z. B. 
bei einem 14-tägigen Urlaub mit einer vierköpfigen Familie bis zu  
504 Euro. Weitere Informationen und die Antragsformulare sind 
u.a. beim Diakonischen Beratungszentrum Vogtland gGmbH, Fami-
lienberatungsstelle, Blumenstraße 34 in Auerbach, Tel.: (0 37 44) 83 
12 60 oder in der Auerbacher Straße 4 in Klingenthal, Tel.: (03 74 67)  
5 99 20 erhältlich. Zudem steht das Informationsportal des Frei-
staates Sachsen unter www.familie.sachsen.de/familienurlaub.html 
zur Verfügung.

.......................................................................................................................................

Aquarell und Keilrahmen
Unter dem Titel „Aquarell & Keilrahmen“ wird ab 10. Mai die klei-
ne, aber feine Ausstellung der Malerin Karin Friese im Zoephel-
schen Haus gastieren. Dabei ist der Titel auch Programm. Karin 
Friese – Mitglied des Kunstvereins Plauen-Vogtland – hat bereits 
Ausstellungsbeteiligungen vorzuweisen, so nahm sie u.a. an der Ju-
biläumsausstellung „Fliegender Wechsel“ im Malzhaus Plauen teil. 
Im Rahmen der Eröffnung am 6. Mai um 18:00 Uhr wird die Künst-
lerin auch anwesend sein und Fragen zu ihren Werken beantwor-
ten. Die sehenswerte Ausstellung ist dann bis zum 30. Juli in den 
Räumen des Zoephelschen Hauses und bei freiem Eintritt zu den 
Öffnungszeiten der Kultur- und Tourismusinformation (dienstags 
bis donnerstags, 10:00 bis 16:00 Uhr) zu besichtigen.

.......................................................................................................................................

Gewerbegebiet Untermarxgrüner Straße 4 in 08606 Oelsnitz
Telefon 037423 3244 u. 037421 123928
Gerne mit vorheriger Terminvereinbarung!

WIR BRINGEN

IHRE KÜCHE
ZUM KOCHEN!

Gewerbegebiet Untermarxgrüner Straße 4 in 08606 Oelsnitz
Telefon 037423 3244 und 037421 123928

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr Küchenteam SeidlerWir freuen uns auf Ihren Besuch - Ihr Küchenteam Seidler

Montag - Freitag 
9.00-12.30 u. 13.30-18.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung

Objekt des Monats – Drachenstich
Seit mehr als zwei Jahren wird am Anfang des Monats ein Objekt 
aus der Sammlung oder den Ausstellungen der Museen Schloß 
Voigtsberg vorgestellt, das Mitarbeitern und Besuchern am Herzen 
liegt. So steht am 1. Mai ab 11:30 Uhr als Objekt des Monats - pas-
send zur aktuellen Sonderschau „Nicht ohne meinen Drachen - der 
Heilige Georg in der Überlieferung“ - der Further Drachenstich im 
Zentrum. Der Further Drachenstich ist eines der ältesten Volksfest-
spiele Deutschlands, seit 500 Jahren werden in Furth Drachen ge-
stochen. Am Exponat eines Drachens, der eigens für die Aufführung 
durch Familien aus Furth geschaffen wurde, wird die Sage um den 
Heiligen aus Kappadokien anschaulich erklärt. Interessierte können 
dann ab 11:30 Uhr an der kurzweiligen Führung mit der Leiterin 
der Einrichtung, Tina Reitz, teilnehmen. Weitere Informationen 
und Reservierungen sind unter www.schloss-voigtsberg.de und 
unter der Rufnummer der Museen Schloß Voigtsberg, (03 74 21)  
72 94 84, erhältlich.
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Ausblick auf die Burgsommer-Konzerte
Schon traditionell laden die „Burgsommer-Konzerte“ in lauen Som-
mernächten auf das beinahe 775 Jahre alte Schloß Voigtsberg ein. 
Dabei erwartet die Besucher eine Mischung aus Klassik, Swing, Jazz 
und Weltmusik, die einen gemeinsamen Grundtenor hat: fast alle 
Konzerte sind bewusst im kleineren Rahmen gehalten. Den Start 
der Reihe eröffnet dabei am 4. Juni die bekannte Oelsnitzer For-
mation „Swing for Fun“ mit Melodien zwischen Swing und Jazz. 
Am 1. Juli steht dann mit „Distant Bells – a tribute to Pink Floyd“ 
ein Konzert auf dem Programm, das sicherlich zu den Highlights 
gehört – „a night to remember“. Mit der „Boogie Connection“ 
wird am 30. Juli eine Formation aus dem Schwarzwald auf dem 
Programm stehen, die eine heiße Mischung aus Blues, Boogie, 
Rhytm`n`Blues und Rock`n`Roll zelebriert. Qualitativ hochwertig 
geht es am 26. August weiter. Ein Abend für Liebhaber feinster 
Jazzmusik und leichtgängiger Melodien im easy listening: „Klang-
holz und Christian Gebhardt“ geben sich hier auf Schloß Voigts-
berg die Ehre. Den Abschluss bildet dann „Marion & Sobo Band“ 
am 27. August. Geboren aus der Begeisterung für das Reisen und 
für Sprachen erschafft das französisch-deutsch-polnische Quintett 
seinen eigenen modernen Stil aus vokalem Gypsy Jazz, globaler 
Musik und Chanson. Tickets für alle Konzerte sind in der Kultur- 
und Tourismusinformation Oelsnitz/Vogtl. unter (03 74 21) 2 07 
85 oder den Museen Schloß Voigtsberg unter (03 74 21) 72 94 84 
und online erhältlich. Aufgrund der beschränkten Kapazitäten ist 
eine frühzeitige Reservierung ratsam. Tolle Abende erwarten hier 
also die Gäste - stilecht im Ambiente der historischen Kernburg. 
Und wenn dann bei einsetzender Dämmerung die Sterne über der 
Burganlage leuchten, steht dem Open-Air-Vergnügen nichts mehr 
im Wege.

Noch 2 Ausbildungsplätze 2022 
als Elektroinstallateur/-in

Jahreshauptversammlungen der  
Jagdgenossenschaften

Die Jagdgenossenschaft Untermarxgrün lädt am Dienstag, 
dem 17. Mai um 17:00 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die 
Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., 
Ratssaal ein. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Not-
jagdvorstandes und des Jagdpächters, die Entlastung des Not-
jagdvorstandes, die Wahlen des neuen Jagdvorstandes und der 
Rechnungsprüfer sowie der Beschluss zur Änderung des Jagd-
pachtvertrages.

Die Jagdgenossenschaft Oberhermsgrün lädt am Dienstag, 
dem 24. Mai um 17:00 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die 
Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl., Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl., 
Ratssaal ein. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Not-
jagdvorstandes und des Jagdpächters, die Entlastung des Notjagd-
vorstandes sowie die Wahlen des neuen Jagdvorstandes und der 
Rechnungsprüfer.
.......................................................................................................................................

Trauercafé im Zoephelschen Haus 

Am Mittwoch, dem 11. Mai, findet in der Zeit 
von 15:00 bis 17:00 Uhr das Trauercafé des Am-
bulanten Hospiz- und Beratungsdienstes Nächstenliebe e. V. in den 
Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Oelsnitz/Vogtl. statt. Für Fragen 
jeglicher Art und zu den genannten Angeboten steht Betroffenen 
die Koordinatorin oder auch jeder der ehrenamtlichen Hospizhelfer 
(EAHH) gern zur Verfügung. Auf Wunsch kommen die Hospizhelfer 
des Hospiz- und Beratungsdienstes Nächstenliebe e. V. auch nach 
Hause und stehen mit ihrem theoretischen Wissen und praktischen 
Erfahrungen zur Seite. Auch nächtliche Sitzwachen sind in Akutsitu-
ationen nach Absprache möglich. Zudem werden auch betroffene 
Kinder und Familien mit eigens dafür ausgebildeten ehrenamtlichen 
Hospizhelfern für Kinder betreut. Die 24-Stunden-Rufbereitschaft 
des Vereins ist unter Telefon (01 63) 6 14 90 65 erreichbar. Zudem 
beteiligt sich der Hospiz- und Beratungsdienst Nächstenliebe e. V. 
am zweiten deutschlandweit stattfindenden Kinder-Lebens-Lauf. 
Die Fackel, die durch ganz Deutschland getragen wird, kommt am  
9. Mai nach Klingenthal und wird um 08:30 Uhr auf dem Markt-
platz übergeben, bevor diese dann bis 11. Mai nach Bamberg - 
ohne Auto, Bus oder Bahn - gebracht wird.
.......................................................................................................................................
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Anzeigenschaltung unter: 
print@pccweb.de

Ansprechpartnerin: Doreen Karl

Kurse im „Neuen Leben“ 
Im Mai finden im Kinder- und Jugendzentrum 
„Neues Leben“ in der Adolf-Damaschke-Str. 
101 wieder die beliebten Kurse und Kreativwerk-

stätten statt. So lockt hier am 3., 10., 17., 24. und 31. Mai der 
„Kunstkurs mit Anja“, diesmal unter dem Motto „Linolschnitt 
und Druck - Glücksritter und Fabelwesen“. Am 5., 12. und  
19. Mai erwartet die Teilnehmer der „Nähkurs mit Ludmilla“, es 
werden neben „wilde Tiere basteln“, „Kräuterbeutel nähen“ 
auch Gartenfrüchte gestaltet. Auch im Kinder- und Jugendzen-
trum „Goldene Sonne“ am Rudolf-Breitscheid-Platz sind im Mai 
zahlreiche Angebote für Teilnehmer nutzbar. So sind am 2., 9., 16. 
und 23. Mai unter dem Motto „Spiele und Geschichten“ gene-
rationsübergreifende Angebote wie „Gesellschaftsspiele“, „Lieb-
lingssongs“ oder der „Lesetag“ geplant, während am 3., 10. und 
17. Mai die „Kreative Küche“ unter anderem mit dem „Suppen-
tag“, Sandwiches im Garten oder „Fingerfood“ lockt. Die Kre-
ativwerkstatt öffnet am 5., 12. und 19. Mai u.a. mit „Aquarell-
kurs“ und „Buntes aus Krepppapier“, während am 6., 13. und 
25. Mai für „Bewegte Kinder“ Aktionsspiele angeboten werden. 
Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Angeboten 
sind bei der Kinder- und Jugendarbeit Oelsnitz telefonisch unter  
(03 74 21) 72 00 69 und per Mail an kja-oelsnitz@vs-plauen.de er-
hältlich.
.......................................................................................................................................

Öffnungszeiten 
Mo.-Do. 6:30-15:30 Uhr
Fr.  6:30-14:00 Uhr

Unser Top-Angebot im Monat Mai 2022!
Für Ihre Zeitungen/Zeitschriften/ Prospekte

zahlen wir 15 ct / kg  aus.

Telefon: 037421/49113
www.esgo.de

ESGO Entsorgung und 
Stadtbeleuchtung GmbH
Am Jahnteich 4a
08606 Oelsnitz

Neuer Vorstand des Fördervereins
Nach dreijähriger Zwangspause hielt der Förderverein Schloß 
Voigtsberg e. V. Anfang April die Jahreshauptversammlung ab. Der 
1. Vorstand Thomas Lehniger legte vor den anwesenden Mitglie-
dern des Vereins Rechenschaft über die Arbeit des Vereins in den 
Jahren 2019 bis 2021 ab. Die Hauptanstrengungen waren dabei 
auf die Sanierungsarbeiten des Bergfriedes gerichtet, hier u.a. mit 
der Crowd-Funding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Sparkasse 
Vogtland. Dabei konnten Treppenstufen des Turmes von den Spen-
dern erworben werden. Nach dem Rechenschaftsbericht, dem Kas-
senbericht und des Kassenprüfers wurde dem Vorstand durch die 
Mitglieder Entlastung erteilt, im Anschluss erfolgte die Wahl des 
neuen Vorstandes. Der neue Vorstand besteht nunmehr aus Tho-
mas Lehniger (1. Vorstand), Ulrich Englert (2. Vorstand), Andreas 
Egerer (Schatzmeister) und Tina Reitz (Schriftführerin). Die Eröff-
nung des Bergfriedes am 15. Mai zum Tag der Internationalen Mu-
seen ist zunächst das gemeinsame Vorhaben von Stadtverwaltung, 
Verein und der Oelsnitzer Kultur GmbH.
.......................................................................................................................................

Tag des Teppichs
Anlässlich des „Tag des Teppichs“, der alljährlich am 22. Mai in 
Turkmenistan begangen wird, laden die Museen Schloß Voigtsberg 
zu einer öffentlichen Führung in das Teppichmuseum ein. Inter-
essierte können hier ab 15:00 Uhr an der kurzweiligen Führung 
teilnehmen, der Eintritt beträgt 6,00 Euro für Erwachsene. Weitere 
Informationen und Reservierungen sind unter www.schloss-voigts-
berg.de und unter der Rufnummer der Museen Schloß Voigtsberg, 
(03 74 21) 72 94 84, erhältlich.
.......................................................................................................................................

Platzkonzert der Schüler
Es soll ein besonderes Konzert sein: am 10. Juni findet ab 19:00 
Uhr das Platzkonzert der Schüler aus der Oberschule Oelsnitz, dem 
Julius-Mosen-Gymnasium und dem Vogtlandkonservatorium „Cla-
ra Wieck“ Plauen/Musikschule Oelsnitz auf dem Marktplatz statt. 
Dabei werden die Eintrittskarten zugunsten der Schulen verkauft, 
hier soll am Ende an alle drei Klangkörper eine größere Summe 
übergeben werden können. Organisiert wird das Konzert vom Ge-
werbeverband Oelsnitz/Vogtland e. V., zahlreiche Sponsoren er-
möglichen die Veranstaltung. Eintrittskarten sind online unter www.
oelsnitz-ticket.de, in der Kultur- und Tourismusinformation im Zo-
ephelschen Haus oder in den jeweiligen Schulen ab Mitte Mai zu 
8,00 Euro im Vorverkauf erhältlich. Dabei wird erneut die Platzbe-
stuhlung mit Lounge-Tischen vorgehalten, um das Konzert würdig 
zu umrahmen. 
.......................................................................................................................................

Alberter & Kollegen
95028 Hof, Plauener Straße 8
Tel. 09281 / 72400
Email: info@alberter.de
 www.alberter.de

R E C H T  &  S T E U E R

Steuererklärung?
 Existenzgründung?
 Krisenberatung?

Außenstellen in:
Auerbach (Tel. 03744/25010)
Helmbrechts (Tel. 09252/228)
Münchberg (Tel. 09251/8151)
Plauen (Tel. 03741/70010)

Wir helfen Ihnen gerne!

Dorfstraße 51
08606 Oberhermsgrün
Telefon  037421 726496
Mobil 0162 4304819 
Kati.Barthel@vlh.de

Kati Barthel
Beratungsstellenleiterin

www.vlh.de/bst/9486 teilzertifi	ziert	nach	DIN	77700
Stand 10/2018
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Wenn der Mensch den Menschen braucht,
dann sind wir für Sie da.

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Lebens und 
Sterbens zur Seite, mit ehrlichen Worten, helfenden 
Händen und einem fairen Preis. Mit uns gestalten Sie den 
letzten Weg Ihres verstorbenen Angehörigen angemessen 
und würdevoll, wir begleiten Sie in der Trauerzeit und wir 
unterstützen Sie bei allen notwendigen Entscheidungen. 
Ihre Fragen beantworten wir gerne jederzeit persönlich, 
nicht nur bei der Anmeldung eines Trauerfalls. Denn wir 
sind für Sie da, wenn der Mensch den Menschen braucht.

BESTATTUNGEN

Hannemann & Bauerfeind

Rosa-Luxemburg-Straße 8 • 08606 Oelsnitz
Telefon 037421 - 704861 • Mobil 0176 61 07 09 56
Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

„Frauen-Welten“ der IHK Plauen
Die IHK Regionalkammer Plauen bietet Unternehmern und 
Gründungsinteressenten regelmäßig Seminare und Work-
shops an. So findet die mittlerweile 6. Netzwerkveranstaltung 
„Frauen Welten“ am 5. Mai in der Zeit von 10:00 bis 12:00 
Uhr digital statt. Zusätzlich beginnt am 3. Mai der nächste 
Vorbereitungslehrgang auf die IHK-Prüfung zum „Geprüf-
ten Industriemeister Metall“. Innerhalb des zweijährigen 
berufsbegleitenden Lehrgangs werden den Teilnehmern alle 
Kenntnisse zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen 
vermittelt. Industriemeister tragen maßgebend zur Erfüllung 
der Produktionsziele bei, sind das Bindeglied zwischen Ver-
waltung und Produktion und übernehmen außerdem Pla-
nungs- und Organisationsaufgaben. Zudem tragen sie mit 
kreativen Lösungen zur Anpassung des Unternehmens an die 
wachsenden Anforderungen in der Metallindustrie bei. Der 
Unterricht findet jeweils Dienstag und Donnerstag 17:00 
- 21:00 Uhr sowie Samstag 08:00 - 13:00 Uhr statt. Außer-
dem finden vom 9. bis 13. März die Unterrichtungen im 
Bewachungsgewerbe nach § 34a statt. Beschäftigte eines 
Bewachungsunternehmens müssen diesen Unterrichtungs-
nachweis erbringen, bevor sie mit Bewachungsaufgaben be-
traut werden dürfen. Weitergehende Informationen zu den 
Sprechtagen, den Schulungen und zu allen anderen Angebo-
ten der IHK sowie Anmeldungen sind unter www.chemnitz.
ihk24.de/wbplauen oder unter Telefon (0 37 41) 214-0 erhält-
lich.

Kommunalpolitik-Seminar auf  
Schloß Voigtsberg

Das Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik lädt zum 
Seminar „Fit für die Kommunalpolitik“ nach Oelsnitz/Vogtl. ein. 
Das Seminar findet am 12. Mai von 17:00 bis 20:30 Uhr in der 
"Gründerzeitstube" im Schloß Voigtsberg statt, die Teilnahme ist 
kostenfrei. Das Seminar richtet sich vorrangig an Frauen, die ih-
ren Ort mitgestalten wollen und mit dem Gedanken spielen, sich in 
der Politik ihres Ortes zu engagieren. Die Teilnehmenden erfahren 
Grundlegendes zu den Aufgaben von Gemeinde- und Stadträten 
und erhalten Unterstützung für eine mögliche eigene Kandidatur 
bei den kommenden Kommunalwahlen 2024. Immer noch sind in 
der Kommunalpolitik deutlich weniger Frauen als Männer aktiv. Das 
hat viele Ursachen – vor allem offene Fragen über die Vereinbar-
keit von Privat- und Familienleben mit einem ehrenamtlichen Man-
dat. Diese Fragen sollen im Seminar Platz finden und beantwortet 
werden. Anmeldung und weitere Informationen über sind unter  
www.wehnerwerk.de oder telefonisch unter (03 51) 8 04 02 20 er-
hältlich. 
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Pressestelle: 
Tel  (0341) 6 96 29 - 0 
Fax  (0341) 6 89 28 26 
vzs@vzs.de 
www.verbraucherzentrale-

07.06.2011 
 
Energetische Sanierung rechtzeitig planen 
Schon im Sommer an Heizung und Wärmedämmung denken 
 
Wenn die Sonne scheint und Garten oder Freibad locken, möchten die 
wenigsten schon wieder an die kalten Wintermonate denken. Doch 
stehen am Eigenheim Dämmmaßnahmen oder eine Heizungssanierung 
an, sollte mit den Planungen für die nächste kalte Jahreszeit möglichst 
frühzeitig begonnen werden.  
 
Der Nutzen einer energetischen Sanierung liegt auf der Hand: Etwa drei 
Viertel des Energieeinsatzes privater Haushalte werden für die Heizung 
aufgewendet. Bei einem nicht gedämmten Einfamilienhaus entweichen 
etwa zwei Drittel der Wärme ungenutzt über den Keller, durch die 
Außenwände und durch das Dach. Wer sein Haus also gut dämmt, muss 
weniger heizen – das spart nachhaltig Energie und damit bares Geld. 
Noch weiter lässt sich der Energieverbrauch durch den Einbau einer 
modernen Heizungsanlage oder die Nutzung erneuerbarer Energien 
senken – zum Beispiel mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung 
und/oder Heizungsunterstützung.  
 
Individuelle Beratung als Grundstein 
„Eine frühzeitige und gründliche Planung hilft, alle Aspekte der komplexen 
Maßnahmen im Auge zu behalten und kostspielige Fehlinvestitionen zu 
vermeiden“, betont Juliane Dorn, Koordinatorin des Energieprojektes der 
Verbraucherzentrale Sachsen. Bevor mit der Gebäude- und 
Heizungssanierung begonnen wird, sollten Eigenheimbesitzer zunächst 
genau analysieren, wo die meiste Wärme verloren geht und welche 
Maßnahmen besonders wirtschaftlich sind.  
 
Die Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen helfen, 
Schwachstellen am Haus aufzuspüren, erklären, welche Veränderungen 
für die individuelle Situation sinnvoll sind und was diese voraussichtlich 
kosten werden. Gut beraten können die Maßnahmen dann optimal 
geplant und dem eigenen Budget angepasst werden. Wer 
Modernisierungsvorhaben am Haus plant, kann sich unter der 
Telefonnummer 018 – 809 802 400 (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen 
Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer) informieren oder 
einen Termin vereinbaren für eine persönliche Energieberatung 
(Standorte unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de). 
Terminvereinbarungen für eine persönliche Beratung (zu einem 
Eigenanteil von 5 €) für den nächstgelegenen sächsischen 
Beratungsstandort sind ebenfalls möglich unter 0180-5-797777, dem 
Zentralen Servicetelefon der Verbraucherzentrale Sachsen (Festnetzpreis 
14 Cent/Min., Mobilfunkpreis max. 42 Cent/Min.). Nach Inanspruchnahme 
einer persönlichen Initialberatung ist auch eine Vor-Ort-Beratung möglich. 
Der Eigenanteil hierfür beträgt 45 €. 

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Sachsen im Rathaus Oelsnitz/Vogtl.

Am 3. Mai findet im Rathaus Oelsnitz/Vogtl. in der Zeit von 
16:00 bis 18:00 Uhr die kostenfreie und unabhängige Ener-
gieberatung, u. a. zu Themen wie Energiesparen im Haushalt, 
der Heizkostenabrechnung, energiesparenden Heizsystemen 
wie Wärmepumpen, Solar, Holz oder der Stromsparberatung, 
statt. Im Fokus stehen zudem Themen wie der bauliche Wär-
me- und Feuchteschutz, der Gebäude-Energieausweis oder 
auch die Beratung zu etwaigen Fördermitteln. Die telefoni-
sche Anmeldung ist unter (01 80) 5 79 77 77 oder (03 74 67)  
2 01 35 notwendig. Zudem sind auch die beliebten kos-
tenfreien Beratungen bei Interessierten zu Hause wieder 
möglich. Beim Basis-Check wird u.a. zu Strom- und Wärme-
verbrauch beraten. Weitere spezielle Energie-Checks zur Hei-
zungsanlage, zu Solaranlagen oder zur Gebäudedämmung 
kosten 30,00 Euro Zuzahlung. Gefördert wird die Energie-
beratung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. Einen Überblick über die 
Beratungsthemen und Energie-
Checks ist für Verbraucher zudem 
unter www.vz-energie.de erhält-
lich.

Muttertagskonzert auf Schloß Voigtsberg
Am 8. Mai ab 15:00 Uhr laden Wolfgang und Kerstin Brückner 
vom Duo „Wolke X“ zum Muttertagskonzert in den Fürstensaal auf 
Schloß Voigtsberg ein. Mit ihrem ganz eigenen Charme präsentie-
ren die beiden Künstler Auszüge aus ihrem Programm "Am Abend 
mancher Tage" und überzeugen dabei mit intensiven Balladen von 
John Lennon, Cat Stevens oder Lift und emotionalen Texten der 
Weltliteratur von Mark Twain, Hermann Hesse oder Martin Luther 
King. Dabei ist der Eintritt kostenfrei, Vorreservierungen unter der 
Telefonnummer der Museen Schloß Voigtsberg (03 74 21) 72 84 94 
sind aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten ratsam.

.......................................................................................................................................
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04.05. 07:00 Wochenmarkt der Stadt Rehau mit regiona-
len Erzeugern und Händlern aus Rehau, Max-
platz

14.05. 18:00 Vorabendmesse, Eucharistiefeier der Kath. 
Kirchengemeinde, Kath. Pfarrkirche St. Josef

21.05. 06:30 Trödelmarkt, Schützenhausparkplatz

21.05. 07:30 Bauernmarkt mit regionalen Erzeugern und 
Händlern aus Rehau, Maxplatz

22.05. 09:00 13. Lamilux CI-Classics, Radsportevent zu-
gunsten der betroffenen Menschen des Ukra-
ine-Kriegs, Startbereich ist auf dem Lamilux-
Werksgelände, Zehstraße 2

26.05. 11:00 Familiengottesdienst der evangelischen 
Kirchgemeinde, Ev. Pfarrkirche St. Jobst

Veranstaltungen  
der Partnerstadt Rehau

Gottesdienste der Kirchgemeinde  
St. Jakobus im Vogtland

01.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der  
Konfirmanden in der Stadtkirche St. Jakobi

01.05. 10:00 Uhr Gottesdienst in Taltitz
08.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation in der  

Stadtkirche St. Jakobi
08.05. 14:00 Uhr Gottesdienst mit Tauffest in Bobenneukirchen
15.05. 08:30 Uhr Gottesdienst in Planschwitz
15.05. 09:30 Uhr Gottesdienst in Eichigt
15.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Konfirmation in 

der Stadtkirche St. Jakobi
21.05. 17:00 Uhr Familienkirche in Taltitz
22.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in der Stadtkirche  

St. Jakobi
26.05. 09:30 Uhr Gottesdienst mit Oberlandeskirchenrat  

Ihmels in Sachsgrün
29.05. 09:30 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation  

in Wiedersberg
29.05. 10:00 Uhr Bläser-Gottesdienst zur Jahreslosung  

in der Stadtkirche St. Jakobi
Aktuelle Informationen sind auch unter www.st-jakobus- 
vogtland.de erhältlich.

01.05. 17:00 Uhr Maiandacht in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

07.05. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

14.05. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

15.05. 17:00 Uhr Maiandacht in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

21.05. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

28.05. 18:00 Uhr Heilige Messe in der Borromäus-Kirche 
Oelsnitz/Vogtl.

Weitere Informationen zu den Messen und Andachten sind  
unter www.herz-jesu-plauen.de verfügbar.

 

01.05. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche, 
Karl-Liebknecht-Str. 1

08.05. 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche, 
Karl-Liebknecht-Str. 1

15.05. 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche, 
Karl-Liebknecht-Str. 1

22.05. 10:00 Uhr  Gottesdienst in der Christuskirche, 
Karl-Liebknecht-Str. 1 

Andachten und Messen der Röm.-Kath. Pfarrei  
Herz Jesu Plauen

Evangelisch-methodistische Kirchgemeinde  
in Oelsnitz/Vogtl.

Blutspendetermin
Oberschule Oelsnitz 
Karl-Marx-Platz 12

Dienstag, 3. Mai  14:30 - 19:30 Uhr
Dienstag, 31. Mai 14:30 - 19:30 Uhr
Änderungen vorbehalten! Achtung Ortsveränderung!

Hinweis zur Blutspende: 
Prinzipiell gilt, wie auch während der Grippezeit sowie der Corona-
Pandemie: Spendewillige können spenden, wenn sie sich gesund 
und fit fühlen. Darüber hinaus werden Menschen mit grippalen 
oder Erkältungs-Symptomen sowie Durchfall generell nicht zur 
Blutspende zugelassen. Sollte der Verdacht bestehen, sich mit dem 
Coronavirus infiziert zu haben, sollen Spendewillige nicht auf den 
Blutspendetermin kommen, sondern ihren Hausarzt konsultieren. 
Zu den Blutspendeterminen testet das DRK nicht auf das Coro-
navirus. Nach Auslandsaufenthalten gibt es häufig Sperrfristen 
bis zur nächsten Blutspende. Aufgrund der COVID-19 Epide-
mie dürfen Personen, die in den letzten vier Wochen aus dem 
Ausland zurückgekehrt sind, die Blutspenderäumlichkeiten 
nicht betreten und auch kein Blut spenden. Spendewillige, die 
Kontakt zu einem an Coronavirus-Erkrankten oder zu einem Ver-
dachtsfall hatten, werden für vier Wochen nach Exposition von der 
Blutspende zurückgestellt. Personen, die am Coronavirus erkrankt 
sind, müssen für zwei Monate nach Ausheilung von der Blutspen-
de zurückgestellt werden. Um ein Ansteckungsrisiko mit Covid-19 
für Blutspender, Personal und Ehrenamt so gering wie möglich 
zu halten, werden die entsprechenden Maßnahmen der aktuellen 
Pandemiephase ständig angepasst. Spendewillige werden gebe-
ten, vorab online einen Termin zu reservieren, um einen reibungs-
losen Ablauf zu unterstützen und Wartezeiten zu vermeiden und 
erst kurz vor der Terminreservierung vor Ort (max. 10 Minuten) zu 
erscheinen. Zudem wird kein regulärer Imbiss gereicht, sondern je-
der Spender erhält einen Imbissbeutel zum Mitnehmen. Außerdem 
wird gebeten, keine Kinder oder Begleitpersonen mit zur Blutspen-
de zu bringen. Bei weiteren Fragen können sich Spendewillige an 
die Kolleginnen und Kollegen des Service-Centers unter (08 00)  
1 19 49 11 wenden. Zudem ist unter www.blutspende-nordost.de 
ein Online-Spende-Check verfügbar, bei dem die wichtigsten Krite-
rien zur Spendezulassung abgefragt werden.

Freie Gärten zu verpachten:
Nr. 25, 45, 54, 82, 90, 106, 113, 116, 126
Informationen unter: (03 74 21) 2 72 67
Hexenfeuer in der Gartenanlage am 30. April.
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Weischlitz

Glanzpunkt

Im Globus Glanzpunkt bieten wir Ihnen eine große Auswahl an erstklassigen Uhren und 
Schmuckartikeln. Von trendigen Modemarken, wie FOSSIL über zeitlos elegante Klassiker bis hin zu 

ausgesuchten Glanzstücken bieten wir Ihnen fast alles, was das Herz begehrt.

Fotoservice
Fotos, Poster, 
Leinwände und 
tolle Geschenke 

Shop
Mit unserer großen 
Auswahl an Uhren- 
& Schmuckmarken

...noch mehr Marken und Dienstleistungen bei uns im Shop!

Marken:

Beste Beratung
Unsere fachkundigen 
Mitarbeiter sind für 
Sie da und beraten 
Sie gern!

Dienstleistungs-
angebot
wie z.B. Reparaturservice, 
Ohrlochstechen oder
Batteriewechsel

Unsere Dienstleistungen:

8.99

7.99
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 Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtl. 
Montag 09:00 – 12:00 Uhr (Einwohnermeldeamt geschlossen) 
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr (Einwohnermeldeamt geschlossen) 
Termine im Einwohnermeldeamt nur nach Vereinbarung. Das 
Einwohner meldeamt hat jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 08:00 
– 11:00 Uhr geöffnet. 
Gemeindeverwaltung Eichigt 
Dorfstraße 47 (Bürgerhaus), 08626 Eichigt 
Ruf: (03 74 30) 52 37, Fax: (03 74 30) 6 68 96 
E-Mail: gv.eichigt@t-online.de 
Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Eichigt: 
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag: 13:00 – 17:00 Uhr 
Weitere Terminabsprachen sind selbstverständlich möglich - sollten  
aber bitte mit der Gemeindeverwaltung (01 74) 1 71 52 33 oder  
dem Bürgermeister (01 70) 8 01 93 87 vereinbart werden.
Gemeindeverwaltung Bösenbrunn  
OT Bobenneukirchen, Alte Schulstraße 2, 08606 Bösenbrunn 
Ruf: (03 74 34) 8 02 83, Fax: (03 74 34) 8 12 41 
E-Mail: gemeinde.boesenbrunn@t-online.de
Öffnungszeiten der Verwaltung Bösenbrunn: 
Dienstag:  09:00 – 18:00 Uhr  Donnerstag: 09:00 – 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeverwaltung Triebel/Vogtl. 
Hauptstr. 52, 08606 Triebel/Vogtl. 
Ruf: (03 74 34) 8 02 10, Fax: (03 74 34) 7 98 81 
E-Mail: gemeinde-triebel@gmx.de
Öffnungszeiten der Verwaltung Triebel/Vogtl.: 
Montag, Mittwoch geschlossen 
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag und Freitag  09:00 – 12:00 Uhr
Havarie- und Bereitschaftsdienste 
Notruf Polizei: 110 
Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 (bundesweit)
Apotheken: 
30.04. Apotheke am Grünen Baum, Auerbacher Str. 78, Klingenthal 
01.05. Markt-Apotheke, Markt 6, Oelsnitz/Vogtl. 
07.05. Löwen-Apotheke, Hohestr. 1, Adorf 
08.05. Adler-Apotheke, Oberer Markt 19, Markneukichen 
14.05. Anker-Apotheke, Oberer Markt 3, Markneukirchen 
15.05. Hubertus-Apotheke, Auerbacher Str. 14, Klingenthal 
21.05. Markt-Apotheke, Markt 7, Oelsnitz/Vogtl. 
22.05. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 81, Schöneck
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: 
30.04./01.05. Dipl.-Stom. Annett Gruber, Tel.: (03 74 21) 2 85 60 
07.05./08.05. Praxis Dipl.-Stom. Evelyn Jarck, Tel.: (03 74 21) 2 27 64 
14.05./15.05. Dr. med. dent. Nadine Egerland, Tel.: (03 74 21) 70 03 00 
21.05./22.05. Dr. med. dent. Tilo Weißhuhn, Tel.: (03 74 21) 2 34 16 
26.05. Dr. med. dent. Nadine Egerland, Tel.: (03 74 21) 70 03 00 
27.05. ke-dental, MVZ für Oralchirurgie und Allgemein- 
 zahnheilkunde GmbH, Tel.: (03 74 21) 72 89 00 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de/patienten/zahnarztsuche/
Kinderarzt: Sa/So 09:00 - 13:00 Uhr 
Bereitschaftspraxis am Helios Klinikum Plauen, Röntgenstraße 2
Havariedienste bei Gasgeruch: 
Im Stadtgebiet Oelsnitz/Vogtl.: Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH,  
Ruf (03 74 21) 2 15 38 
Im übrigen Gebiet: iNETZ, Ruf (03 71) 45 14 44
Wasser: ZWAV, Ruf (0 37 41) 40 20
Havarie- und Bereitschaftsdienst Elektroenergie: 
Im Stadtgebiet Oelsnitz/Vogtl., Taltitz, Magwitz, Planschwitz,  
Unter- und Oberhermsgrün: Stadtwerke OELSNITZ/V. GmbH,  
Ruf (03 74 21) 2 79 45 
Im übrigen Gebiet: MITNETZ STROM mbH (08 00) 2 30 50 70 
Bereitschaftsdienst: Ruf (0 18 02) 30 50 70

Die nächste Ausgabe erscheint am 27.05.2022.  
Redaktionsschluss für Zuarbeiten 

ist der 16.05.2022.

Die Stadtbibliothek Oelsnitz/Vogtl. stellt 
Neuerwerbungen vor:

• Bakkeid, Heine: Morgen werde ich dich vermissen: Thriller
• Boyle, T.C.: Sprich mit mir: Bestseller - Roman
• Coelho, Paulo: Und die Liebe hört niemals auf: Bestseller aus 

dem 19. Jahrhundert, wiederentdeckt für unsere Zeit
• Elsberg, Marc:  

Der Fall des Präsidenten: Thriller - rasant, spannend, politisch
• Falcones, Ildefonso: Die Tränen der Welt: Historischer Roman
• Fitzek, Sebastian: Der erste letzte Tag - Kein Thriller: Männer
• Gyasi, Yaa: Ein erhabenes Königreich:  

Kraftvoller Roman über Familienliebe
• Hauptmann, Gaby: Unsere allerbeste Zeit: Frauenroman
• Haig, Matt: Die Mitternachtsbibliothek: Bestseller
• Köhlmeier, Michael:  

Matou: Liebeserklärung an Mensch und Tier
• Krügel, Mareike: Schwester: Frauenroman
• Leilani, Raven: Hitze: Brutal und brillant
• Lühmann, Hannah: Auszeit: Frauenroman
• Neumann, Constanze: Wellenflug: Familienroman
• Schulman, Alex:  

Die Überlebenden: Emotional herausfordernd u. fesselnd
• Segovia, Sofía: Das Flüstern der Bienen: Historischer Roman
• Stern, Anne: Meine Freundin Lotte: Frauenroman
• Turton, Stuart: Der Tod und das dunkle Meer: Kriminalroman
• Walser, Martin:  

Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist: Bilder u. Zitate
• Ward, Amanda Eyre: Die Urlauber: Familienroman

Alt und Jung sind herzlich in das Zoephelsche Haus zum Stöbern und Schmökern  
eingeladen, ab sofort ist die Entleihung von Medien nach Terminvereinbarung telefo-

nisch (03 74 21) 2 27 22 oder per E-Mail (bibliothek@oelsnitz.de) möglich;  
hier werden im Rahmen der Kontaktnachverfolgung die Daten erhoben.  

Weitere aktuelle Informationen und der Medienbestand sind auch im Internet  
unter der Web-Adresse www.stadtbibliothek-oelsnitz.de erhältlich.
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REISEBÜRO KOCZY Reise des Monats

Reisebüro Koczy
Rosa-Luxemburg-Straße 12
08606 Oelsnitz / im Vogtland 
Tel.: 037421 / 23 314
Fax: 037421 / 22 630
koczy-reisen@t-online.de

www.reisebuero-koczy.de

Reisebüro Koczy ELSTER PARK
Äußere-Reichenbacher-Straße 64
08529 Plauen
Tel.: 03741 / 4060 762
Fax: 03741 / 4060 763
koczy-reisen-elsterpark@t-online.de

IHR REISEVERLAUF
Tag Hafen Ankunft Abfahrt

1 Abholung an Ihrer Haustür, Busanreise
nach Passau und Einschiffung.

17:00 Uhr

2 Ybbs 06:00 Uhr 12:00 Uhr

Weiterfahrt nach Wien 20:30 Uhr -

3 Wien mit Stadtrundfahrt/-gang (inkl.) - 19:00 Uhr

4 Budapest mit Stadtrundfahrt/-gang (inkl.) 12:00 Uhr -

5 Budapest - 14:00 Uhr

6 Bratislava mit Stadtrundgang (inkl.) 08:00 Uhr 14:00 Uhr

7 Melk mit Besichtigung des Benediktinerstifts 
(inkl.)

07:30 Uhr 13:30 Uhr

8 Passau, Ausschiffung und Rückreise 
bis zu Ihrer Haustür.

07:30 Uhr

TERMINE & PREISE 2022 p.P.
Abfahrtstermine: montags

2-Bett-Kabine 
Hauptdeck vorn (HV)

Zuschlag 2-Bett-Kabine 
zur Alleinbenutzung*2

C 11.07.22; 18.07.22; 25.07.22*²; 
01.08.202, 08.08.22; 15.08.22

Ð 1.359,- 75 %

D 13.06.22 | 04.07.22 | 22.08.22*² Ð 1.429,- 90 %

Hinweise:
*1  Getränkepaket: Getränke von 9-24 Uhr: Wein, Bier, Tagescocktail, offene alkoholfreie Getränke, 

Kaffee und Tee uvm.; Ausfl ugspaket: Stadtrundfahrt/-gang Wien und Budapest, Stadtrundgang 
Bratislava, Benediktinerstift Melk 

*2  Single-Spezial: Zuschlag für Kabine zur Alleinbenutzung um 50% reduziert (begrenztes Kontingent)!
› Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage
› Reiserücktritts-Versicherung empfehlenswert. Wir beraten Sie gerne!
› Routenänderungen vorbehalten.
›  Veranstalter: Vital Tours GmbH, Schulstraße 15, 69427 Mudau. Es gelten die Reisebedingungen 

des Veranstalters (Einsicht möglich unter: www.vitaltours.de/arb oder im aktuellen Katalog). 
Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung. Unsere Datenschutz-Bestimmungen 
fi nden Sie unter: www.vitaltours.de/datenschutz/

INKLUSIV-LEISTUNGEN
✓ Haustürabholung inkl. Kofferservice
✓ An- und Abreise im modernen Fernreisebus

✓ 7x Übernachtung an Bord der 5✦ nickoVISION in der 
gebuchten Kabinenkategorie und Kreuzfahrt gemäß 
Reiseplan

✓ Vollpension an Bord
✓ Getränke- und Ausfl ugspaket*1 im Wert von Ð 315,-

✓ Freie Teilnahme am Unter-
haltungsprogramm an Bord

✓ Freie Nutzung der kostenfreien 
Bordeinrichtung

✓ Deutschsprachige 
Kreuzfahrtleitung an Bord

✓ Möglichkeit zur Buchung von 
weiteren Ausfl ügen an Bord

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Donau-Kreuzfahrt 

mit dem exklusiven 5✦ Schiff nickoVISION. An Bord können 

Sie sich ganz gemütlich zurücklehnen und die Aussicht auf 

vorbeiziehende Naturschönheiten, wie die weinselige Wachau, 

genießen. Während Ihrer Landgänge erkunden Sie sehenswerte 

Metropolen, wie Wien, Budapest und Bratislava. Lassen Sie 

sich von der Vielfalt der lieblichen Donau verzaubern!

Jetzt buchen & Sie erhalten das Getränke- und Ausfl ugspaket geschenkt!*1

8 Tage ab € 1.359,- p.P.

Donauwalzer
8 Tage Passau - Wien - Budapest - Bratislava - Passau 

Buchung & Beratung:

›

Flusskreuzfahrten &
Seereisen 2022

Ihr Vorteil:
Alle Kreuzfahrten mit bequemer 
Busanreise inkl. Haustürservice!

�

NEU: Hochseeerlebnisse mit der VASCO DA GAMA!

�
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bis zu Ihrer Haustür.

Flusskreuzfahrten &
Seereisen 2022

Ihr Vorteil:
Alle Kreuzfahrten mit bequemer 
Busanreise inkl. Haustürservice!

�

NEU: Hochseeerlebnisse mit der VASCO DA GAMA!

�

Erholungsreisen 2022
Gesundheit, Kur  & Wellness

Ihr Vorteil – Sie entscheiden selbst:
            Komfortable Busanreise inkl. 
Haustürservice oder            Eigenanreise

WEST

Weitere 
Angebote 
in den aktuellen 
Vital Tours Katalogen.
Jetzt kostenlos anfordern !
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